»Arbeit 2020 — neue Ansatzpunkte der kollektiven
Regulierung der Digitalisierung durch Aktivierung der
Betriebsrate

Thomas Haipeter

1 Einleitung: Digitalisierung als Herausforderung fiir Mitbestimmung und
Arbertsregulierung.

Digitalisierung ist derzeit der zentrale Topos zur Beschreibung des Wan-
dels der Arbeit. Fir den industriellen Exportsektor in Deutschland wird
Digitalisierung vor allem unter dem Leitbild der ,,Industrie 4.0“ diskutiert,
das nicht weniger als einen radikalen technologischen Bruch und eine da-
mit einhergehende ,vierte industrielle Revolution® unterstellt, die zu-
gleich eine neue Ara der Industriearbeit beruhend auf qualifizierter Steue-
rungstatigkeit einlduten soll (Arbeitskreis Industrie 4.0 2012; Spath 2013).
Seit Lancierung des Konzepts wird zu ermitteln versucht, welche Verbrei-
tung die ,Industrie 4.0“ tatsachlich bislang in den Industrieunternechmen
gefunden hat und welche Auswirkungen auf Arbeit damit verbunden sind.
Befragungen zeigen, dass die aktuelle Reichweite der Durchdringung der
Unternehmen mit digitalen Technologien deutlich hinter den kursieren-
den Leitbildern und Visionen zurtckliegt (Howaldt, Kopp, und Schultze
2018; Pfeiffer 2015; Urban 2016). Zwar geben rund 80 % der Industrieun-
ternehmen an, dass ,,Industrie 4.0“ fiir sie eine wichtige strategische Bedeu-
tung hat und erwarten eine weitere Zunahme dieser Bedeutung; aber nur
in 45% der Unternehmen wurden dazu konkrete Strategien entwickelt
(Bitkom 2018). Hirsch-Kreinsen (2018) unterscheidet auf der Grundlage
der bisherigen Befunde mit Blick auf die ,Industrie 4.0“ drei Typen von
Unternehmen: Erstens die Vorreiterunternehmen, die digitale Technologi-
en wie IT-gestltzte Produktions- und Steuerungssysteme anwenden, Syste-
me vernetzen und selbststeuernde Systeme wie Leichtbauroboter in der
Produktion einsetzen; zweitens die abwartenden Unternehmen oder Follo-
wer, die sich an den Vorreiterunternehmen orientieren und ebenfalls an
der Vernetzung der Systeme arbeiten oder auch mobile Endgerite einfiih-
ren, und drittens schlieflich die Nachzigler, die nur vereinzelt digitale
Steuerungssysteme aufweisen.
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Aber auch die Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelten
sind wissenschaftlich alles andere als klar bestimmt. Nach Hirsch-Kreinsen
(2014, 2015) zeichnen sich verschiedene Entwicklungsszenarien der Ar-
beitsorganisation ab, die sich zwischen zwei Polen aufspannen: der polari-
sierten Arbeitsorganisation mit einer zunehmenden Aufspaltung von Auf-
gaben, Qualifikationen und Positionen auf der einen und der Schwarm-
Organisation, die von qualifizierten Beschaftigten in vernetzten Strukturen
gepragt ist, deren Hauptaufgabe darin besteht, Prozessprobleme in Stor-
und Sondersituationen zu bewiltigen, auf der anderen Seite. Ahnlich kom-
plex sind die vorlaufigen Befunde auch fir andere Dimensionen von Ar-
beit wie die Beschaftigungsentwicklung, die Qualifikationsbedarfe oder
die Entgrenzung von Arbeit. Mit Blick auf die Beschiftigungsentwicklung
liegen sehr unterschiedliche Prognosen vor. Wihrend einige Studien ein —
unterschiedlich hohes — Substitutionspotenzial von Tatigkeiten durch die
Digitalisierung nachweisen, (Frey und Osborne 2013; Bonin, Gregory und
Zierahn 2015; Dengler und Matthes 2015), betonen andere Studien den
forcierten Strukturwandel vom Industrie- zum Dienstleistungssektor und
erwarten eher neutrale oder positive Wachstumseffekte der Beschiftigung
(Weber und Zika 2016; Zika et al. 2018). Ahnlich unibersichtlich ist die
Lage bei den Qualifikationsbedarfen; hier gibt es die Prognose eines gene-
rellen Anstiegs des Qualifikationsbedarfs beispielsweise fiir kompetente
Stor- und Fehlerbeseitigung (Kagermann 2014) ebenso wie die der Polari-
sierung zwischen einfachen und hochqualifizierten Tatigkeiten (Brynjolfs-
son und McAffee 2016) und diejenige der zumindest aktuell geringen Ver-
inderungen der fachlichen Qualifikationsanforderungen (Abel 2018). Ein
weiteres Themenfeld schlieflich ist die Entgrenzung der Arbeitszeiten.
Auch hier ist die Befundlage heterogen. So bringen demnach globale IT-
gestitzte Informationsriume oder auch Telearbeit sowie mobile Arbeit
Entgrenzungspotenziale mit sich, weil sie Kommunikation zu allen Tages-
und Nachtzeiten ermoglichen (Schwemmle und Wedde 2018). Zugleich
aber werden Telearbeit und mobile Arbeit als Chance fiir Zugewinne an
Arbeitszeitautonomie und eine Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf
und Privatleben betrachtet (BMAS 2017).

Die Digitalisierung und ihre Auswirkungen auf die Arbeitswelt erwei-
sen sich also im wissenschaftlichen Diskurs als Entwicklungstrend mit
reichlich Unscharfen. Deshalb darf vermutet werden, dass diese Unschar-
fen umso mehr dort zum Tragen kommen, wo die Digitalisierung tatsich-
lich eingefithrt und die Arbeit organisiert wird: in den Betrieben. Sofern
durch die neue Technologie Verinderungen von Arbeitsinhalten, Tatig-
keits- und Qualifikationsanforderungen, Beschaftigung oder Arbeitsbedin-
gungen und -belastungen hervorgerufen werden, schlagen sie dort auf. Im
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Betrieb stellt sich daher fiir Interessenvertretungen und Beschiftigte die
Frage, wie diese Auswirkungen der Technologie auf Arbeitsorganisation
und Arbeitsbedingungen so bearbeitet werden kénnen, dass diese nicht
verschlechtert oder, wenn moglich, sogar verbessert werden. Damit sind
drei zentrale Folgefragen verbunden: Wie kénnen tiberhaupt die Verinde-
rungen der Technologie und der Arbeitsorganisation identifiziert werden?
Welche Einflussmoglichkeiten konnen Beschiftigte und Interessenvertre-
tungen dabei gewinnen? Und was sind die Bedingungen, unter denen sol-
che Anspriiche erfolgreich umgesetzt werden kénnen? Ein Schlissel fiir
die Beantwortung dieser Fragen liegt in der betrieblichen Arbeitsregulie-
rung. Wie kann es gelingen, uber betriebliche Vereinbarungen zugleich
Arbeitsstandards zu sichern und Einflussmoglichkeiten auf die Produktiv-
kraftentwicklung auszuweiten?

Diese Fragen stehen im Zentrum dieses Beitrags. Es soll gezeigt werden,
welche neuen Strategien die Mitbestimmungsakteure im Umgang mit der
Digitalisierung entwickeln und wie sie ihre Mitbestimmungsanspriiche
und die Beteiligungs- und Schutzanspriiche der Beschiftigten in betriebli-
chen Vereinbarungen zu sichern und sogar auszubauen versuchen. Nach
einem kurzen Uberblick tiber den Forschungsstand werden dazu Befunde
aus einem von der Hans-Bockler-Stiftung geférderten Forschungsprojekt
vorgestellt, in dessen Rahmen das gewerkschaftliche Aktivierungsprojekt
»Arbeit 2020“ begleitet und untersucht wurde.! ,Arbeit 2020“ gehort zu
den wichtigsten Projekten, in denen Gewerkschaften neue betriebspoliti-
sche Ansitze des Umgangs mit digitalen Technologien zu entwickeln ver-
suchen (Nettelstroth und Schilling 2017; IG Metall 2017). Im Zentrum des
Projekts ,,Arbeit 2020 stand ein idealtypischer Prozess, der damit begann,
mit Betriebsriten einen Uberblick iber die konkreten Anwendungen und
arbeitspolitischen Auswirkungen der Digitalisierung zu erarbeiten, und
der damit endete, die Betriebsrite zu unterstiitzen, dazu betriebliche Regu-
lierungen auszuhandeln. Zwei Ziele wurden hierbei verfolgt: erstens die
eigenen Beteiligungsmoglichkeiten zu verbessern und dadurch die Verin-
derungen mitgestalten zu konnen und zweitens die Arbeitsbedingungen
auch unter den Bedingungen der Digitalisierung erhalten und sichern zu
konnen. Fur beides ist die kollektive Regulierung durch Betriebsvereinba-
rungen zentral, denn in Betriebsvereinbarungen konnen sowohl Beteili-
gungsanspriiche als auch Schutzanspriiche geregelt werden. Die Ergebnisse

1 An dieser Stelle danke ich herzliche Gerhard Bosch, Tabea Bromberg, Anne Garnix
und Jutta Schmitz-Kiefler fiir die gemeinsame Arbeit im Forschungsprojekt, ohne
die dieses Papier nicht hatte geschrieben werden kénnen.

111

https://dol.org/10.5771/9783748923048-109 - am 21.01.2026, 04:24:04, htps://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - [ Kxmm


https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Thomas Haipeter

des Aktivierungsprojekts versprechen deshalb erste Aufschlisse tber die
betrieblichen Regulierungsbedarfe und -moéglichkeiten von Arbeit in der
Industrie 4.0.

2 Digitalisierung und Betriebsvereinbarungen

Dass Digitalisierung eine Herausforderung fiir die Mitbestimmung der Be-
triebsrate ist, ist ein Gemeinplatz. Bei genauerer Betrachtung besteht das
Besondere dieser Herausforderung darin, dass erstens das Thema unscharf
und komplex ist und dass zweitens den Betriebsriten dafiir Handlungs-
kompetenzen fehlen. Aktuelle Befunde aus Betriebsratsbefragungen zeich-
nen nicht von ungefahr einen wachsenden Qualifikationsbedarf der Be-
triebsrite im Umgang mit dem Thema. Der Betriebsritebefragung des
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) zufolge ziehen
rund zwei Drittel der Betriebsrite bei Fragen der Digitalisierung sachkun-
dige Arbeitnehmer*innen hinzu, etwa die Halfte bildet Arbeitsgruppen,
und gut 40 % suchen die Unterstiitzung der Gewerkschaften oder nutzen
externe Beratung (Ahlers 2018a). Nach den Ergebnissen des Transformati-
onsatlasses der IG Metall (2019) geben mehr als drei Viertel der Betriebsra-
te an, dass sie angesichts der aktuellen Herausforderungen einen hohen Be-
darf an Beratung und Qualifizierung haben. Nur 48 % der Betriebsrite
werden demnach tiber Verinderungsprojekte frithzeitig informiert, und le-
diglich 38 % geben an, dass sie in Projektentwicklungen und deren Umset-
zung einbezogen werden.

Zugleich ist festzuhalten, dass Digitalisierung als Thema von Betriebs-
vereinbarungen bislang vorwiegend mit Blick auf Datenschutz oder Heim-
arbeit und mobile Arbeit bedeutsam ist (Baumann, Mierich und Maschke
2018). Generellere Betriebsvereinbarungen zur Digitalisierung als Hand-
lungsinstrumente der Betriebsrite existieren zwar, haben jedoch Ausnah-
mecharakter. Beispiele dafiir sind Rahmenvereinbarungen auf Betriebs-,
Unternehmens- oder Konzernebene, in denen Eckpunkte zum Umgang
der Betriebsparteien mit Digitalisierungsprojekten festgelegt werden
(Maschke, Mierich und Werner 2018). Fir diesen Ausnahmecharakter las-
sen sich mehrere Griinde anfiihren (zum Folgenden siehe auch Matuschek
und Kleemann 2018): Digitalisierung hat einen tbergreifenden Charakter,
berihrt vielfaltige Themen, ist schwer abgrenzbar und ist deshalb nicht
umstandslos in prazise Regelungen zu fassen. Zudem sind Betriebsrite,
teilweise aber auch Betriebs- und Unternehmensleitungen, nur unzurei-
chend tiber Schwerpunkte und Verbreitung digitaler Technologien infor-
miert. Dies liegt daran, dass Digitalisierung haufig in Form kleiner Projek-
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te eingefiihrt wird, die in der Verantwortung dezentraler Bereiche liegen.
Damit ist auch das Wissen um die Digitalisierung in den Betrieben dezen-
tral verteilt und nicht umstandslos zentral abrufbar. Umfassende Vereinba-
rungen koénnen deshalb kaum eindeutige substanzielle Normen definie-
ren, sondern mussten prozeduralen Charakter haben und die Mitbestim-
mungsakteure in die betrieblichen Prozesse einbinden. Und zugleich brau-
chen Betriebsrite eine strategische Ausrichtung, um in diesen Prozessen
gestaltungsmachtig sein zu konnen.

Immerhin haben die Betriebsrite offensichtlich einen Eindruck von den
Auswirkungen der Digitalisierung auf die Arbeitswelten. In der WSI-Be-
triebsratebefragung von 2016 wurden die Betriebsrite unter der Uber-
schrift ,Risiken der Digitalisierung” nach der Entwicklung der Arbeitsbe-
dingungen gefragt (Ahlers 2018b); 78 % der Befragten gaben dabei an, dass
die Arbeitsintensitit zunimmt, jeweils rund ein Viertel, dass der Anteil
standardisierter Tatigkeiten sowie Verhaltens- und Leistungskontrollen an-
steigt, aber auch knapp 40 %, dass die Moglichkeiten eigenverantwortli-
chen Arbeitens wachsen. Den grofSten Handlungsbedarf sahen die Be-
triebsrite demnach wbrigens auf den arbeitspolitischen Feldern der Perso-
nalbemessung, der Begrenzung der Arbeitsintensitat, der Beschiftigungssi-
cherung, der Qualifizierung und der Vereinbarkeit von Privatleben und
Beruf. Ahnlich differenziert sind die Befunde des , Transformationsatlas®
der IG Metall (IG Metall 2019); demnach geben 45 % der Betriebsrite an,
dass mit der Digitalisierung Arbeitsbelastungen verringert werden kénnen
und zugleich 77 % der Befragten, dass mit der Digitalisierung neue Belas-
tungen entstehen.

3 Entwicklung der Mitbestimmung und Aktivierung der Betriebsrite

Wie sind die Betriebsrite auf die aktuellen Veranderungen und moglichen
arbeitspolitischen Herausforderungen der Digitalisierung vorbereitet? Wel-
che Befunde finden sich dazu in der Literatur? Die Mitbestimmung der Be-
triebsrate war lange durch die Diskussion um das Co-Management der Be-
triebsrate (Kotthoff 1994; Miiller-Jentsch 1995) bestimmt, also die Auswei-
tung von Handlungsfeldern und Handlungsanspriichen der Betriebsrite
mit Blick auf die Gestaltung der Arbeitsorganisation oder der Arbeitszeit
im Gegenzug zur Unterstiitzung des Managements in gemeinsamen Pro-
jekten. Das Co-Management als Handlungsstrategie der Betriebsrate wurde
dann aber zunehmend kritisch betrachtet; vor allem zwei gravierende Pro-
bleme wurden damit in Verbindung gebracht. Zum einen wurde argu-
mentiert, dass die Gestaltungsanspriiche der Betriebsrate bei Fragen der
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Auslagerung von Tatigkeiten oder Geschiftsfeldern oder der Verlagerung
ins Ausland, die als Zielgrofe der Rationalisierung in den Unternehmen
an Bedeutung zugenommen haben, gegeniber den traditionellen Fragen
der Arbeitsorganisation eher schwach sind (Behrens und Kédtler 2008).
Zum anderen wurde festgestellt, dass mit dem Co-Management gerade in
Vereinbarungen zur Standort- und Beschaftigungssicherung Legitimati-
onsprobleme einhergehen, weil sich die Konzessionen in solchen Verein-
barungen schlecht als Erfolge verkaufen lassen (Rehder 2006). Abgesehen
davon bezog sich der Mitbestimmungsanspruch im Co-Management - zu-
mindest im Konzept — auch nicht auf Fragen der Technologicentwicklung,
die gegeniiber der Arbeitsorganisation als sekundar betrachtet wurden.

Das Co-Management war vor allem ein Phanomen der Mitbestimmung
in Grofbetrieben. Es waren die ressourcenstarken und professionellen Be-
triebsrite dieser zumeist gewerkschaftlich gut organisierten Betriebe, die —
vor allem in der Automobilindustrie — in den 1990er Jahren offensive Ge-
staltungskonzepte der Arbeitsorganisation wie die teilautonome Gruppen-
arbeit zusammen mit der IG Metall entwickelt und eingefordert haben
(Bahnmiller und Salm 1996; Kuhlmann, Sperling und Balzert 2004). Es
sind aber zugleich auch diese Betriebe, in denen sich inzwischen neue Ent-
wicklungstendenzen der Mitbestimmungspraxis abzeichnen. Die Betriebs-
rite reagierten dort auf die Probleme des Co-Managements und ent-
wickelten neue Konturen einer strategischen Interessenvertretung, wie sich
am Beispiel der Mitbestimmung bei VW nachzeichnen lasst (Haipeter
2019a). Die strategische Interessenvertretung weist demnach vier Schwer-
punkte auf: erstens den Versuch, stirkeren Einfluss auf strategische Unter-
nehmensentscheidungen zu gewinnen; zweitens die strategische Entwick-
lung der Organisationsstrukturen und Ressourcen der Betriebsratsgremien
durch kontinuierliche Anpassung der Arbeitsweisen an neue Herausforde-
rungen; drittens die strategische Einbindung der Beschiftigten in die Mit-
bestimmungspraxis durch Beteiligung und direkte Kommunikation; und
viertens schlieflich die strategische Koordinierung der Interessenvertre-
tungsebenen und die Entwicklung einer transnationalen Interessenvertre-
tungspraxis in multinationalen Unternehmen. Dieses Interessenvertre-
tungsmuster lasst sich als Versuch deuten, sowohl die Legitimationsproble-
me als auch die Grenzen der mitbestimmungspolitischen Reichweite des
Co-Managements hinter sich zu lassen. Der Preis freilich ist ein hoherer
Ressourcen- und Kompetenzbedarf der Betriebsrite, der ebenfalls strate-
gisch bearbeitet werden muss.

Jenseits dieser Mitbestimmungswelt der GrofSbetriebe gibt es jedoch die
breitgestreute Welt kleinerer Betriebe und Unternehmen. Hier weisen Ein-
zelbefunde auf eine insgesamt geringe Bedeutung und defizitire Praxis der

114

https://dol.org/10.5771/9783748923048-109 - am 21.01.2026, 04:24:04. https:/www.Inlibra.com/de/agh - Opan Access -


https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

LArbeit 2020 — neue Ansatzpunkte der kollektiven Regulierung der Digitalisierung

Betriebsrite in diesen Betrieben hin (Meyer 2017). Gerade in der Grofen-
klasse der Betriebe von 51-500 Beschaftigten war zudem der Rickgang der
Verbreitung von Betriebsraten in den letzten knapp 20 Jahren mit 13 Pro-
zentpunkten zudem grof (Ellguth und Trinczek 2016), wahrend die Ver-
breitung in den Grofibetrieben konstant blieb; dies lasst auf schwache Be-
ziehungen zwischen Gewerkschaften und Betriebsriten und mangelnde
Akzeptanz der Mitbestimmung bei Geschiftsleitungen schliefen (siche
hierzu auch Artus, Kraetsch und Robenack 2016).

Viel spricht daher fiir die Annahme einer wachsenden Kluft der Mitbe-
stimmungspraxis zwischen Grofbetrieben und Betrieben der KMU. In die-
ser Situation gewinnt die Interaktion zwischen den Betriebsriten gerade
dieser Unternehmen und den Gewerkschaften an Bedeutung. Gewerk-
schaften haben im ,dualen System® der Interessenvertretungen die Be-
triebsrite traditionell durch Qualifizierungsangebote und Expertise, aber
auch durch ,Verleihung von Organisationsmacht, unterstiitzt — wie umge-
kehrt die Betriebsrate fir die Gewerkschaften die Aufgabe der Mitglieder-
rekrutierung und der Uberwachung der Einhaltung der Tarifvertrage tiber-
nommen haben. Allerdings deutet viel darauf hin, dass in der aktuellen
Lage noch mehr Unterstitzung benotigt wird, um die Betriebsrate zu star-
ken und zu aktivieren, die Herausforderungen der Digitalisierung aktiv an-
zugehen.

Seit einigen Jahren haben die Gewerkschaften deshalb ihre Betriebspoli-
tik starker darauf ausgerichtet, nicht nur auf Anfragen der Betriebsrite zu
reagieren, sondern mit eigenen betriebspolitischen Projekten in den Be-
triecben Themen zu setzen, Prozesse zu inititeren und dadurch die Hand-
lungsfihigkeit der Betriebsrite zu verbessern. Solche Aktivierungsprojekte
sind ein wichtiger Baustein eines neuen Handlungsrepertoires, das die
deutschen Gewerkschaften angesichts des Riickgangs der Tarifbindung
und der eigenen Mitgliederzahlen — die Flachentarifvertragsbindung der
Beschiftigten ist seit den 1990er Jahren von tber 70 % auf nur noch knapp
50 % abgesunken, und nur noch knapp 40 % der Beschiftigten werden von
Betriebsriten reprisentiert (Ellguth und Kohaut 2018) — in den letzten
zehn bis 15 Jahren entwickelt haben. Dabei stehen vor allem drei Ansatze
im Vordergrund: das Organizing und die Gewinnung von Mitgliedern, die
Aktivierung der Betriebsrate und die Beteiligung der Mitglieder und der
Beschiftigten (Haipeter 2019b). Das Organizing zielt auf die gewerkschaftli-
che ErschlieSung der ,weifsen Flecken® der Landkarte des dualen Systems
oder auch auf Betriebe, in denen es zwar formal bereits Betriebsrate oder
Tarifbindung gibt, in denen die Gewerkschaft aber faktisch nicht prasent
ist. Im Zentrum der ErschlieSung steht die Gewinnung von Mitgliedern
und der Aufbau gewerkschaftlicher Strukturen in den Betrieben. Die Stra-
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tegie der Aktivierung von Betriebsriten zielt in erste Linie auf die Verbesse-
rung der Handlungsfihigkeit der Betriebsrite; Mitgliedergewinnung ist
hier eine winschenswerte Nebenfolge. Beteiligung schlieflich ist eine
Querschnittsstrategie, die in vielen Themen und Projekten Einzug gehal-
ten hat. Sie ist sowohl im Organizing ein zentrales Handlungsprinzip - in
Form von Aktivenkreisen aus Gewerkschaftsmitgliedern, die betriebliche
Themen entwickeln und vorantreiben (Thiinken 2018) — als auch in der
Aktivierung, und hier zumeist als Einbeziehung der Beschiftigten als Ex-
pert*innen ihrer Arbeit (Haipeter, Brettschneider, Bromberg und Lehn-
dorff 2011).

Aktivierung und Erschliefung sind die Ansatzpunkte fiir eine engere
Verzahnung von gewerkschaftlicher Betriebspolitik und betrieblicher Mit-
bestimmung der Betriebsrite. Die Uberginge zwischen beiden Ansitzen
sind fliefSend, und doch sind sie nicht identisch: wahrend bei der Erschlie-
Bung die Stirkung der gewerkschaftlichen Organisationsmacht im Betrieb
im Vordergrund steht, sei es durch Entwicklung neuer Themen oder
durch Organisierung aktiver Beschaftigter, geht es bei der Aktivierung
darum, die Handlungsfihigkeit der Betriebsrite gegentiber den Geschifts-
leitungen zu erhohen. Die Aktivierung setzt mithin bei den Handlungs-
kompetenzen und den Handlungsressourcen der Betriebsrate an, beispiels-
weise durch intensive Beratung und auch durch Nutzung des Wissens der
Beschiftigten als Expert*innen ihrer Arbeit; die Erschliefung hingegen fo-
kussiert vor allem auf den direkten Kontakt zu den Beschaftigten in ihrer
Rolle als potenzielle Mitglieder der Gewerkschaft. Dennoch aber besteht
ein groffes Reservoir an Gemeinsamkeiten zwischen beiden Ansitzen.
Auch die Erschliefung bindet die Betriebsrite mit ein oder hat ihre Griin-
dung bzw. - sofern schon vorhanden - ihre Stirkung durch enge Zusam-
menarbeit mit den Beschaftigten im Auge. Umgekehrt sollen auch in Akti-
vierungsprojekten neue Mitglieder gewonnen werden. Und schlieflich
verfolgen beide Strategien beteiligungsorientierte Vorgehensweisen, in de-
nen die Beschiftigten als Mitglieder oder Expert*innen ihrer Arbeit in die
Prozesse einbezogen werden, sei es, um als kollektive Akteure attraktiver
zu werden und ihre Legitimation zu erhdhen, sei es, um das Wissen der
Beschiftigten zu nutzen. Aktivierung und Erschliefung kdénnen als zwei
Seiten einer Medaille betrachtet werden, und Beteiligung ist ihr verbinden-
des Glied. Das gewerkschaftliche Projekt ,,Arbeit 2020“ reiht sich als Akti-
vierungsprojekt in diese neue strategische Ausrichtung der Gewerkschaf-
ten ein, legt dabei aber den Akzent auf die Frage technologischer Entwick-
lungen.
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4 Methodische Grundlagen

In die wissenschaftliche Begleitung und die Untersuchung des gewerk-
schaftlichen Projekts ,,Arbeit 2020“ wurden 19 Betriebsfille aus der ersten
Welle des Projekts, die insgesamt 35 Betriebe umfasste, einbezogen (dazu
ausfuhrlich Haipeter 2019b). Im Zentrum der Falluntersuchungen standen
die Beratungs- und Verhandlungsprozesse, die im Rahmen des Projekts
»Arbeit 2020“ in den Betrieben stattgefunden haben sowie ihre Ergebnisse
und Auswirkungen. Der ,Betrieb mit seinen Eigentimlichkeiten wie den
Produktions- und Produktstrategien oder seinen Mitbestimmungsakteuren
und -kulturen bildet dafiir den Kontext; der eigentliche Fall ist der Prozess,
der sich innerhalb der Betriebe vollzieht und der von auflen angestoflen
wurde. Die Fille liegen jeweils in den Organisationsbereichen der teilneh-
menden Gewerkschaften. Eine Ausnahme bilden dabei die finf teilneh-
menden Betriebe im Organisationsbereich der IG BCE; hier konnten keine
Fallstudien durchgefiihrt werden (Tabelle 1).

Tabelle 1: Das Sample der Untersuchungsbetriebe

Betriebe :‘;;v::trk g:isilz‘;ﬁlgte Methoden

Mobel IG Metall 260 Prozessbegleitung / Interview BR (2)
Elektrotechnik 1 IG Metall 1.250 Prozessbegleitung

Elektrotechnik 2 IG Metall 1.500 Prozessbegleitung / Interview BR
Elektrotechnik 3 IG Metall 350 Interview BR (2)

Anlagenbau 1 IG Metall ?zgg’ Bereich: Prozessbegleitung / 2 Interviews BR
Anlagenbau 2 IG Metall 550 Prozessbegleitung

Automobilteile 1 IG Metall 550 Prozessbegleitung / Interview BR
Automobilteile 2 IG Metall 3.000 Prozessbegleitung

Automobilteile 3 IG Metall 1.000 Interview BR (2)

Maschinenbau 1 IG Metall 2.000 Prozessbegleitung / Interview BR
Maschinenbau 2 IG Metall 283 Prozessbegleitung / Interview BR (2)
Maschinenbau 3 IG Metall 250 Prozessbegleitung

Antriebstechnik 1 IG Metall 400 Prozessbegleitung/Interview BR
Antriebstechnik 2 IG Metall 550 Prozessbegleitung / Interview BR
Wirtschaftsbetriebe IG Metall 500 Prozessbegleitung
Metallverarbeitung IG Metall 370 Interview BR

Automationstechnik IG Metall 1400 Interview BR (4)

Lebensmittel 1 NGG 210 Prozessbegleitung / Interview BR
Lebensmittel 2 NGG 160 Prozessbegleitung / Interview BRV

Quelle: Eigene Darstellung
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Die Fallstudien beruhen auf den Ergebnissen der Prozessbegleitung — also
der Teilnahme der Wissenschaftler*innen an den betrieblichen Workshops
- sowie auf Expert*inneninterviews mit Betriebsriten. Die Prozessbeglei-
tung fand in 15 der 19 Fille statt, vier Fille wurden ausschlieflich durch
Betriebsratsinterviews abgedeckt. In finf Fillen konnten keine erginzen-
den Interviews durchgefithrt werden, weil hier die Prozesse unterbrochen
wurden oder die Betriebsrate hinterher aus anderen Griinden nicht mehr
fur Interviews zur Verfiigung standen. Fast alle Interviews wurden mit den
Betriebsratsvorsitzenden gefiihrt, weil sie in diesen Fillen die Promo-
tor*innen des Projekts ,,Arbeit 2020“ im Betrieb waren, das breiteste Kon-
textwissen aufweisen und in den Betriebsratsgremien die hegemonialen
Deutungsmuster pragen. Zusitzlich zu den Fallstudien im engeren Sinne
wurden gewerkschaftliche Sekretir*innen und Berater*innen als Ex-
pertinnen interviewt.

Die Betriebsgrofien der Betriebe weisen eine hohe Varianz auf. Unter
den 19 Fillen befinden sich insgesamt fiinf Betriebe, die Konzernstandorte
in- (resp. in einem Fall auch) auslindischer Aktiengesellschaften sind; die
anderen 14 Fille sind zumeist Hauptsitze von Unternehmen im Familien-
besitz, die in acht Fallen auch von den Eigentiimern gefithrt werden. Aller-
dings sind auch diese Unternehmen bis auf wenige Ausnahmen internatio-
nalisiert. Das Untersuchungssample spiegelt damit die ausgeprigt mittel-
betriebliche Unternehmensstruktur der Metallindustrie in Nordrhein-
Westfalen, aber auch den Trend der Internationalisierung der Familienun-
ternehmen in den letzten Jahrzehnten wider (Meyer 2017).

S Das Projekt ,,Arbeit 2020%: Prozesse und Themen
3.1 Landkarten der Digitalisierung und Beteiligung

Im Projekt ,,Arbeit 2020 sollen die Betriebsrite fir Entwicklungen und
Probleme der Digitalisierung sensibilisiert werden, eigene Handlungsstra-
tegien entwickeln und betriebliche Vereinbarungen — im Projekt als ,,Zu-
kunftsvereinbarungen® bezeichnet — mit den Unternehmensleitungen an-
visieren. Kern des Projekts ,,Arbeit 2020 ist die Beratung der Betriebsrite
durch ein festes Team, das aus gewerkschaftlichen Projektsekretir*innen
und Berater*innen gebildet wird. Das idealtypische Vorgehen in den teil-
nehmenden Betrieben sieht einen mehrstufigen Prozess vor, der bis zu
zehn Beratertage umfasst und verschiedene betriebliche Akteure einbe-
zieht. Zu Beginn des Prozesses erfolgt eine umfassende Bestandsaufnahme,
die in der Erstellung der sogenannten Betriebslandkarte mundet. Hier wer-
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den auch die Beschiftigten in den Dialog mit einbezogen, da sie die Ex-
pertinnen fir die alltdgliche Praxis im Betrieb sind und mit technischen
Neuerungen direkt konfrontiert werden. Nach der Bestandsaufnahme wer-
den Themen fiir eine abschliefende Vereinbarung mit der Geschaftsfiih-
rung identifiziert. In sieben Betrieben wurden im Projekt im Zeitraum der
Untersuchung Zukunftsvereinbarungen abgeschlossen.

Das Konzept der Betriebslandkarte wurde im Projekt von Gewerkschaf-
ten und Berater*innen entwickelt (dazu auch Haipeter, Korflir und Schil-
ling 2018). Die Landkarte dient dazu, in den betrieblichen Workshops den
Stand der Digitalisierung sowie ihre Auswirkungen in den einzelnen Be-
trieben abzubilden und grafisch aufzuarbeiten. Sie wurde jeweils in der
ersten betrieblichen Projektphase im Verlauf von zwei bis vier ganztigigen
Workshops erstellt. Bezogen auf die einzelnen Abteilungen der Betriebe
wurden der aktuelle Stand der Technik und die Auswirkungen der Digita-
lisierung auf die Arbeit im Betrieb bewertet sowie eine Einschitzung fiir
die Zukunft vorgenommen. Erfasst wurde damit eine Kombination aus
Betriebsrite- und Beschaftigtensicht auf die Arbeitsbedingungen (z.B. Be-
lastung), die Anforderungen an Arbeit (z.B. Qualifizierung und Kompe-
tenzen) und die Entwicklung der Beschiftigung innerhalb der letzten fiinf
Jahre. Der Stand der Technik wurde anhand des Ausmafles von techni-
scher Selbststeuerung und Vernetzung dargestellt. Die Ergebnisse sind
dann in Form von Skalen und Symbolen festgehalten worden.

Die Landkarte stattete damit die Betriebsrate mit einem neuen Fundus
an Wissen tber die Digitalisierung und ihre Folgen in ihren jeweiligen Be-
trieben aus. Dabei erwies sich, gerade wegen des oftmals dezentralen und
projektfdrmigen Charakters der Digitalisierung, die abteilungsbezogene
Vorgehensweise als tGberaus niitzliches Instrument zur Aufdeckung der
verschiedenen und haufig abteilungsbezogenen Entwicklungen. Der ein-
deutige Schwerpunkt der Digitalisierung in den am Projekt teilnehmen-
den Betrieben ist die IT-Vernetzung, zumeist vermittelt tiber eine ERP-
Steuerungssoftware, an die bestehende oder neue abteilungsbezogene Pro-
gramme angebunden werden. Auf diese Weise wird die Integration be-
triebswirtschaftlicher und produktionstechnischer Daten - der alte Traum
der CIM-Debatte der 19980er und 90er Jahre — zur handgreiflichen Reali-
tat. Neue Produktionstechnologien wie neue Robotik oder Assistenzsyste-
me hingegen findet sich weit seltener; sie werden als Inselldsungen und
schrittweise Erneuerungen eingefiihrt, nicht aber, wie im Diskurs der In-
dustrie 4.0 avisiert, als abrupte Revolutionierung der Technologie. Evoluti-
on, nicht Disruption, priagt daher das Bild.

Zur Frage der Auswirkungen der Digitalisierung — und anderer Ein-
flussfaktoren wie Konjunkturentwicklung, Auslagerungen oder Personal-
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knappheit, die sich davon nicht trennscharf abgrenzen lassen — auf die Ar-
beitsbedingungen in den Betrieben sind im Prozess der Landkartenerstel-
lung drei Trends festgestellt worden: erstens eine insgesamt positive Be-
schaftigungsentwicklung mit Ausnahme der Produktionsabteilungen, in
denen Abteilungen mit Beschaftigungsabbau haufiger als Abteilungen mit
Beschiftigungsaufbau vertreten waren; zweitens eine Zunahme der Ar-
beitsanforderungen mit Blick auf geforderte Tatigkeiten und Qualifikatio-
nen; und drittens schlie@lich die starke Zunahme der Arbeitsbelastung, die
bei der Landkartenerstellung als Mischgrofle aus Arbeitsintensitit und
Mehrbelastungen etwa tiber Mehrarbeit definiert wurde.

Die Beteiligung der Beschaftigten erwies sich im Landkartenprozess aus
zwei Grinden als iberaus wichtig, wenn nicht unersetzlich: sie eroffnete
den Weg zu Expertenwissen dort, wo die Betriebsrate dieses Wissen nicht
im Gremium abrufen konnten — also vor allem in den Bereichen, die nicht
durch Betriebsrite reprasentiert waren. Und sie schuf Kontakte, Interesse
und Legitimation fir das Projekt ,Arbeit 2020“ und das Interessenvertre-
tungshandeln insgesamt. Dabei war das Vorgehen in den einzelnen Unter-
suchungsfillen durchaus unterschiedlich. In der Mehrzahl der Falle wur-
den die Beschiftigten selektiv hinzugezogen, um fehlende Expertise im
Gremium auszugleichen.

Dies traf vor allem auf Abteilungen zu, die dem Interessenvertretungs-
handeln der Betriebsrate eher fernstanden, denn aus ihnen kamen keine
Betriebsrite, und umgekehrt haben sich die Betriebsrite auch selten
darum gekiimmert. Eine Folge dieser wechselseitigen Fremdheit war, dass
— wie bei Metallverarbeitung — Betriebsrate nur wenige Personen dort kann-
ten, die sie dann unabhingig von ihrer fachlichen oder personlichen Eig-
nung angesprochen haben, oder dass sie, wie bei Antriebstechnik 2, sogar
niemanden kannten und daraufhin die Personalleitungen gebeten haben,
fur sie Personen zu bestimmen und anzufragen. Ein echter Lerneffekt fand
sich bei Metallverarbeitung; hier sagte der Betriebsrat, dass er aus seinen
Projekterfahrungen nun den aktiven Weg gehen wiirde, in Abteilungsver-
sammlungen das Projekt vorzustellen und nach Freiwilligen zu fragen, um
auf diese Weise die wirklich Interessierten zu identifizieren.

Ein weiterer Unterschied zwischen den Fallen bestand darin, dass in ei-
nigen Fillen wie bei Automationstechnik oder Elektrotechnik 3 zusatzliche
Beschiftigteninterviews gefiihrt wurden. Auf diese Weise gelang es, die
sempirische Basis® fiir die Landkartenerstellung noch zu verbreiten; und
zudem konnte, wie die Betriebsrate bei Elektrotechnik 3 betonten, der Stel-
lenwert der Landkarten als Ausdruck des breiten Expertenwissens der Be-
schiftigten gegentber den Unternehmensleitungen deutlich gesteigert
werden. Von den meisten Fallen wurde Uberdies berichtet, dass die Be-
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schiftigten nicht nur bereitwillig Auskunft gegeben haben, sondern sich
teilweise intensiv vorbereitet haben und erfreut waren, als Expert*innen
gefragt zu werden.

Die Ausweitung der Beteiligung der Beschaftigten bei Anlagenbau 1 war
noch intensiver; hier traten die Betriebsrite als reprisentative Interessen-
vertretung zugunsten der direkten Beteiligung von Vertrauensleuten und
anderen Beschiftigten in den Hintergrund, und auch hier war die Beteili-
gungsbereitschaft der Beschiftigten hoch. Dies war in diesem Gremium
moglich, weil die Interessenvertretung dieses Grofbetriebs bereits sehr
professionell arbeitete und eine Organisationsentwicklung des Gremiums
selbst durch das Projekt ,,Arbeit 2020“ kaum zu erwarten war, wohl aber
ein Legitimationsgewinn im gemeinsamen Kampf fiir den Standorterhalt
mit den Beschaftigten.

In zwei anderen Fillen wurde die Beteiligung ebenfalls strategisch als
Machtressource der Interessenvertretungen eingesetzt. Dies galt bei Elektro-
technik 2 fir eine Abteilungsversammlung im Entwicklungsbereich; hier
ubte der Betriebsrat den Schulterschluss mit den Beschiftigten, um seine
und ihre Position im Konflikt um Verlagerungen der Abteilung zu stir-
ken. Bei Mdbel schlieflich dienten Befragungen und Abteilungsversamm-
lungen mit den Beschiftigten im Vertrieb dazu, den Kontakt zu dieser Be-
schaftigtengruppe zu stirken und sie strategisch fiir die Interessenvertre-
tungen, sowohl die Betriebsrite als auch die Gewerkschaft, zu erschliefen.

Die meisten Betriebsrite beschritten mit diesen Formen der Beschaftig-
tenbeteiligung Neuland. Einzig die Interessenvertretungen von Elektrotech-
nik 2, Anlagenbau 1 und Maschinenbau 2 hatten bereits zuvor Beteiligungs-
erfahrungen; hier gehdrte die Beteiligung der Beschiftigten zur gingigen
Praxis des Interessenvertretungshandelns der Betriebsrite. Bei Elektrotech-
nik 2 und Maschinenbau 2 wurden diese Erfahrungen ebenfalls in gemein-
samen Projekten mit der IG Metall gesammelt; bei Anlagenbau 1 hatte der
Betriebsrat neue Beteiligungsformen aus eigenem Antrieb entwickelt. Un-
ter den 19 Betrieben des Fallstudiensamples haben in zwei Fallen die Be-
triebsrite im Verlauf des Projekts eine ablehnende Haltung zur Beteili-
gung der Beschiftigten — aber auch ihrer Gremien - entwickelt. Bei Elek-
trotechnik 1 erkannte der Betriebsratsvorsitzende darin eine wachsende Ge-
fahr fir seinen Alleinvertretungsanspruch und seine Position als enger
Vertrauter der Geschiftsfiihrung; und bei Maschinenbau 3 werteten die Be-
triebsrite Beteiligung als stumpfe Waffe, weil sie sich als Hiter tberlege-
nen Wissens wahnten und sie dadurch nicht zu einem aktiveren Interes-
senvertretungshandeln gegeniiber dem Unternehmen gezwungen werden
wollten.
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Abgesehen von diesen beiden Ausnahmen steigerten der Landkarten-
prozess und die Beteiligung der Beschiftigten insgesamt die Legitimitit
des Interessenhandelns der Betriebsrate, weil die Expertise der Beschiftig-
ten eingeholt und zugleich Transparenz tber das Projekt geschaffen wur-
de. Zudem verschaffte diese Expertise — zusammen mit der Systematisie-
rung in der Landkarte durch das Projektteam — den Betriebsriten einen
Kompetenz- und Wissensgewinn mit Blick auf die zumeist dezentralen
und fragmentierten Entwicklungsprozesse der Digitalisierung. Und damit
verbesserte sich schliefSlich — zumindest potenziell — ihre Position gegen-
tber den Geschiftsleitungen; die Landkarten schufen eine neue Machtres-
source, die Betriebsrate in Verhandlungen einsetzen konnten, wenn auch
freilich Verhandlungserfolge damit nicht vorgezeichnet waren.

3.2 Arbeitspolitische Themenfelder

Was haben die Betriebsrite und die Projektakteure mit diesen Befunden
gemacht? Welche arbeitspolitischen Themen und Handlungsfelder haben
sie als vorrangig identifiziert? Es sind vier Themen, die in den untersuch-
ten Fallen am hiufigsten auftraten und die hier kurz skizziert werden sol-
len: Beschaftigungssicherung, die Arbeitsbedingungen, Qualifizierungsfra-
gen und schliefSlich Probleme der Fihrung, der internen Kommunikation
oder auch betrieblicher Prozesse. Standort- und Beschaftigungssicherung
ist fur die Betriebsrite im Projekt Arbeit 2020 ein Kardinalthema. Aller-
dings sind die Befiirchtungen und die tatsachlichen Beschaftigungsproble-
me in der groffen Mehrheit der Falle nicht digitalisierungs- und technikge-
trieben. Arbeitspolitische Bedeutung erhilt das Thema vielmehr wegen der
Erfahrungen der Standortkonkurrenz und der damit verbundenen Verla-
gerungsangst oder auch, in wenigen Fillen, wegen akuter wirtschaftlicher
Schwierigkeiten der Betriebe. Nicht von ungefahr zihlen zu den Betrie-
ben, in Unternehmenskontexten mit ausgepragter Standortkonkurrenz al-
le Konzernbetriebe des Samples. Aber auch Betriebe aus Familienunter-
nehmen sind davor nicht gefeit; dies gilt vor allem fiir Betriebe der Auto-
mobilzulieferbetriebe. Auch Familienunternehmen haben inzwischen in-
ternationalisierte und finanzialisierte Strukturen entwickelt, in denen Kos-
tensenkung, Restrukturierung und die Zielerfillung von Renditezielen
ebenso zum Alltagsgeschift gehoren wie ein Benchmarking von Standor-
ten.

Beim Thema Arbeitsbedingungen ist die Lage dhnlich. Auch hier wir-
ken viele Entwicklungen zusammen, zu denen aber auch die Digitalisie-
rung selbst gehort. Die wohl wichtigste Triebkraft ist die enge Personalde-
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cke als Ausdruck einer Personalpolitik der unteren Linie, die in nahezu al-
len Samplefillen in den Workshops thematisiert wurde. Hinzu kommt
eine hohe Kapazititsauslastung mit groffen Mehrarbeitsumfingen. Digita-
lisierung tragt den Ergebnissen zufolge vor allem dort zur Arbeitsintensi-
vierung bei, wo Beschiftigte mit Softwareproblemen konfrontiert werden
oder eine Vielzahl von moéglicherweise schlecht abgestimmten Systemen
bedienen missen.

Die Qualifizierung zeigt sich in den Untersuchungsbetrieben als breites
arbeitspolitisches Handlungsfeld der Betriebsrite. In einigen Fillen steht
starker die Ausbildung im Vordergrund, in anderen die Weiterbildung.
Zudem wurden in den Workshops teilweise sehr grundlegende Probleme
der Qualifizierungsplanung aufgedeckt; in nicht wenigen Betrieben findet
demnach eine systematische Erhebung des tatsichlichen Qualifizierungs-
bedarfs offensichtlich nicht statt. Teilweise aber waren die Probleme auch
konkreter und bezogen sich auf bestimmte Bereiche, vor allem aber auf die
Digitalisierung. Gerade beim Einsatz neuer Softwareprogramme wurde
Qualifizierung in den Betrieben nur unzureichend praktiziert.

Wihrend die ersten drei Themen zum inzwischen klassischen Reper-
toire der Mitbestimmungspolitik der Betriebsrite gehoren, bezieht sich das
Themenfeld Fihrung und Kommunikation auf nicht im engeren Sinne
mitbestimmungspflichtige Prozesse, sondern auf die weichen Faktoren der
yUnternehmenskulturen®. Dafiir haben die Betriebsrite als Experten fiir
die ,Gestaltung der Software im Betrieb“ (Kotthoff 1995, S. 428) eine origi-
nire Zustindigkeit, ohne dass sich diese tiblicherweise in formalen Verein-
barungen niederschlagen wiirde. Dabei geht es um Fragen der Transparenz
und Kommunikation von Entscheidungen auf Betriebs- und Unterneh-
mensebene, um Probleme der Fihrung in der alltdglichen Arbeitspraxis
und die fehlende Einbindung von Beschiftigten, um zwischenmenschliche
Probleme und mangelnde Wertschatzung, aber auch um strukturelle Pro-
bleme der Organisation wie defizitire Vernetzung, fehlerhafte Prozesse
oder Probleme der Reorganisation. Diese Probleme hingen zumeist nicht
unmittelbar mit der Digitalisierung zusammen; sie wurden aber in den
meisten Fillen als Hemmschuh fiir eine Erhéhung des Digitalisierungsni-
veaus in den Betrieben betrachtet, weil sie zeigten, dass die Organisationen
von einem Leitbild dezentraler Steuerung und Verantwortung bei gleich-
zeitiger Kooperation und Vernetzung noch weit entfernt sind.
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5.3 Verbandlungen

Welche dieser Themen konnten im Prozess weiterverfolgt werden und in
Verhandlungen und Vereinbarungen eingebracht werden? Zukunftsver-
einbarungen kdnnen als ein ,integrative bargaining® (Walton und McKer-
sie 1991) bezeichnet werden. Sie drehen sich nicht, wie typischerweise Ta-
rifverhandlungen und das ,distributive bargaining®, um Verteilungsthe-
men und Nullsummenspiele, sondern um Positivsummenspiele, die fiir
beide Verhandlungsseiten Vorteile aus der Kooperation versprechen. Den-
noch sind sie schlecht planbar, denn es gibt es keinen institutionellen
Zwang, sie zu vereinbaren, sondern sie sind fiir beide Seiten freiwillig. In
sieben Fallen des Untersuchungssamples konnten im Untersuchungszeit-
raum Zukunftsvereinbarungen abgeschlossen werden.

Welche Faktoren haben in den Fallen des Untersuchungssamples den
Abschluss einer Zukunftsvereinbarung begiinstigt? Die auf den ersten
Blick wichtigste Bedingung ist ein Basiskonsens der Betriebsparteien iiber
die wechselseitigen Vorteile einer solchen Vereinbarung. Die Betriebsrite
erhoffen sich dadurch mehr Einfluss auf die Einfiihrung digitaler Techno-
logien und auf die Entwicklung der Arbeitsbedingungen, die Unterneh-
mensleitungen suchen das Einverstindnis und die Akzeptanz bei Betriebs-
riten und Beschaftigten oder sehen in der Einbindung Vorteile fiir die
Starkung von Standorten. Es sind diese Win-Win-Uberlegungen, die den
fruchtbaren Boden fiir Zukunftsvereinbarungen in den Betrieben bereiten.
Dieser Basiskonsens kommt in den meisten dieser Falle nicht von unge-
fahr; er wurzelt in einer Tradition kooperativer Arbeitsbeziehungen, die
sich in den betreffenden Betrieben und Unternehmen entwickelt haben
und die die politische Kultur ihrer Austauschbeziehungen (Schmidt und
Trinczek 1999) und die Muster der sozialen Integration in der ,betriebli-
chen Sozialordnung® (Kotthoff und Reindl 1990) pragen.

Doch diese Voraussetzungen waren nicht tiberall gegeben. Dies zeigt
erstens die Festigkeit gewerkschaftsferner betrieblicher Kooperationsmus-
ter und traditioneller Orientierungen in den Fallen Antriebstechnik 1 und
Elektrotechnik 1. Hier haben sich am Ende der Landkartenerstellung die Be-
triebsparteien entschieden, den Prozess allein und ohne Berater — und vor
allem ohne Gewerkschaft — weiterzufiihren. Dabei agierten sie im Stile
einer Elitenkooperation, die ganz auf Verhandlungen zwischen Unterneh-
mensleitung und Betriebsratsspitze setzt. Die betrieblichen Austauschbe-
ziehungen erwiesen sich als zu sperrig, um sie fiir neue Impulse von aufen
zu Offnen. Die Gewerkschaft blieb ein externer Akteur, und ihr wurde der
weitergehende Zugang in den Betrieb verwehrt. In anderen Fillen schlug
die Aktivierung der Betriebsrite in den Workshops fehl. Bei Maschinenbau
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3 ist es im Prozess der Landkartenerstellung und der Themenfindung
nicht gelungen, das Interesse der Betriebsrite zu wecken, mit Hilfe des
Projekts ,Arbeit 2020“ stirker als bislang Einfluss auf betriebliche Ent-
scheidungen zu nehmen und eine aktivere Rolle im Betrieb zu spielen. Die
Betriebsrite liefen diese Chance verstreichen, weil sie die Ausweitung
ihrer Einflussmoglichkeiten — und damit auch ihres Verantwortungsbe-
reichs — ablehnten.

Die zweite und in den Fallbetrieben weit wichtigere Storgrofle im Pro-
zess waren intervenierende Konflikte, die zwar in einer ,Konfliktpartner-
schaft® vorkommen konnen, die aber in einigen Fillen zu einer Vermi-
schung von Handlungsfeldern und einer Verquickung von ,integrative®
und ,distributive bargaining® gefihrt haben. Personalabbau, Arbeitszeit-
konflikte oder Konflikte um Tarifabweichungen boten den Unternehmen
Anlass, ihre Kooperation im Projekt ,Arbeit 2020 als Leistung zu betrach-
ten, fir die sie an anderer Stelle Konzessionen einfordern konnen. Dazu
aber waren Betriebsrite und Gewerkschaften nicht bereit. Diese Logik
konnte immerhin in den beiden Fallen Anlagenbau 1 und Elektrotechnik 2
durchbrochen werden; hier gelang es, trotz komplexer Verhandlungslagen,
die Themen des Projekts ,Arbeit 2020“ wieder zu isolieren und in Verein-
barungen zu tberfihren. Ausschlaggebend dafiir war in diesen Fillen je-
weils das hohe Aktivititsniveau der Betriebsrite, die diese Vereinbarungen
nachdricklich wollten und die diese mit Hilfe von Druck und Beteiligung
sowie mit Verhandlungsgeschick auch realisieren konnten.

6 Betriebliche Vereinbarungen
6.1 Inhalte der Zukunfisvereinbarungen

Welche Inhalte finden sich in den abgeschlossenen Zukunftsvereinbarun-
gen? Und werden diese Vereinbarungen dann auch tatsichlich praktisch
wirksam fir das Mitbestimmungshandeln der Betriebsrate? Beide Fragen
werden nun behandelt, allerdings mit der Einschrankung, dass zur zweiten
Frage nur erste Eindriicke formuliert werden konnen (zum Folgenden
auch Haipeter 2019b). Denn die Zeitspanne zwischen dem Abschluss der
Vereinbarungen und dem Ende der Begleitforschung unseres Projekts war
jeweils eng bemessen — und in den Fillen Antriebstechnik 1 und Elektrotech-
nik 2 wurden die Vereinbarungen sogar kurz nach Abschluss unseres Pro-
jekts getroffen.

Doch zunichst zu den Inhalten der insgesamt sieben Vereinbarungen,
die im Prozess ,,Arbeit 2020 bis zum Ende der Laufzeit unseres Projekts
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abgeschlossen worden sind. Drei der sieben Vereinbarungen gelten jeweils
fir die einzelnen Betriebe, vier fiir das gesamte Unternehmen. Drei der
Vereinbarungen sind unbefristet, die anderen vier haben jeweils definierte
Laufzeiten von zumeist drei oder vier Jahren. Aufschluss tiber die Zielset-
zungen der Unterzeichner der Vereinbarungen geben die Praambeln. Da-
nach sollen die Vereinbarungen zunichst Auswirkungen auf die Kultur
der Austauschbezichungen zwischen den Betriebsparteien selbst haben: sie
sollen die offene Kommunikation zwischen den Betriebsparteien fordern,
wobei eine Vereinbarung auch die Zielsetzung der gemeinsamen Gestal-
tung von Verdnderungen enthalt. Andere Punkte beziehen sich auf Ziele,
die im Ergebnis der aufgefiihrten Mafnahmen erhofft werden. Dazu geho-
ren die Verbesserung der Kundenzufriedenheit und der Leistungsfihigkeit
und die Zukunftssicherung ebenso wie die Foérderung der Qualifikation
und die Verminderung der Arbeitsbelastung.

Die Inhalte der Vereinbarungen lassen sich grob in zwei Schwerpunkte
unterteilen: zum einen die Themen und Handlungsfelder, die in den Ver-
handlungen angesprochen werden und zum anderen die Prozessnormen,
die mit diesen Themen verbunden werden. Das Thema mit der hiufigsten
Nennung in den Zukunftsvereinbarungen ist Qualifizierung und Weiterbil-
dung. Das Thema hat in den Vereinbarungen unterschiedliche Schwer-
punkte. Im Fall von Mébel beispielsweise geht es sowohl um die Verpflich-
tung zur Aufnahme von Ausbildungsaktivititen in der Produktion — in
diesem Bereich war das Unternehmen vorher kein Ausbildungsbetrieb —
als auch um die Starkung der Weiterbildungsaktivitaten des Betriebs. Bei
Elektrotechnik 2 stehen die Themen strategische Personalplanung und stra-
tegische Personalentwicklung im Vordergrund, zu denen auch die
»Schnuppertage® fir die Beschaftigten — hier konnen Beschiftigte freiwil-
lig in andere Abteilungen ihrer Wahl fir ein bis zwei Tage ,hineinschnup-
pern® — gehoren, die sowohl die Kultur abteilungsiibergreifender Personal-
wechsel als auch das wechselseitige Verstindnis der Abteilungen fireinan-
der stirken sollen. Die Vereinbarung bei Elektrotechnik 3 formuliert das all-
gemeinere Ziel, die Qualifizierung und Weiterentwicklung der Beschaftig-
ten im Unternehmen zu unterstiitzen, aber auch dem Betriebsrat vermehr-
te Freistellungen fir Qualifizierung und fir themenbezogene Beratung zu
gewahren. Bei Anlagenbau 1 wird ein ,ganzheitliches Qualifizierungskon-
zept zur Bewiltigung neuer Aufgaben und zur Reduzierung der Belastung
der Beschiftigten® als Handlungsfeld benannt. Laut der Vereinbarung von
Automobilteile 3 sollen Qualifizierungsbedarfe aufgedeckt, Qualifizierungs-
konzepte entwickelt und Qualifizierungsmaffnahmen eingeleitet werden.
Bei Metallverarbeitung soll die Kompetenzentwicklung durch Bedarfsanaly-
sen und personliche Entwicklungspline vorangetrieben werden, und bei
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Automation schlieflich geht es um die Identifizierung von Weiterbildungs-
bedarfen, die Entwicklung geeigneter Maffnahmen und neuer Qualifizie-
rungsthemen, aber auch die genaue Klirung der Aufgaben von Key Usern.

An zweiter Stelle der Nennungen liegt das Handlungsfeld Beter/igung an
Digitalisierungsprojekten und die Verpflichtung der Unternehmen zur
Transparenz tber diese Projekte. Hier stehen die Mitbestimmungsanspra-
che der Interessenvertretungen im Vordergrund und die Frage, ob und wie
sie Einfluss auf die Technologieentwicklung und ihre Auswirkungen neh-
men koénnen. Bei Mobel werden die Abteilungsverantwortlichen angehal-
ten, Betriebsrat und Beschaftigte Giber Verinderungen zu informieren, zu-
dem sollen Quartalsgespriche dazu zwischen den Betriebsparteien stattfin-
den, und der Betriebsrat kann abteilungsbezogene Befragungen durchfiih-
ren. Bei Elektrotechnik 2 sollen digitale Technologien zunichst in Form
von Pilotprojekten eingefiithrt und von den Betriebsparteien evaluiert wer-
den; die Einfihrung hat dann ,mdglichst einvernehmlich® zu erfolgen.
Weit weniger konkret sind die Vorgaben in der Vereinbarung von Anla-
genbau 1, hier soll eine ,Kommunikation 4.0 ausgebaut werden; zugleich
wird die Beteiligung der Beschiftigten als Querschnittsaufgabe definiert.
Bei Automobulteile 3 ist der Betriebsrat Giber neue und laufende Projekte zur
Digitalisierung und Vernetzung umfassend zu informieren, er erhilt Ein-
sicht in die Projektdatenbank des Unternehmens, und er kann Projektlei-
ter und Geschaftsleitung zur Klarung offener Fragen einladen. Im Fall von
Metallverarbeitung ist Transparenz tiber Projekte zu schaffen, und Betriebs-
rat und Mitarbeiter sind in diese Projekte einzubeziehen und daran zu be-
teiligen. Ferner ist ein , Werkzeugkasten fiir Beteiligung® zu entwickeln.

Auch relativ prominent sind Prozesse zu den Themen Arbeits- und Ge-
sundheitsschutz, Fiihrung und Kultur sowie Datensicherheit und Arbeits-
zeiten vertreten. In der Vereinbarung von Mobel werden zum Arbeits- und
Gesundbeitsschutz die Reduzierung belastender Tatigkeiten und die Schaf-
fung alternsgerechter Arbeitsbedingungen als Handlungsziele benannt.
Dazu konnen auf Wunsch des Betriebsrats oder der Beschiftigten Belas-
tungsanalysen durchgefithrt werden; GbermafSige Belastungen sind zeitnah
zu beheben, und Mafnahmen kdénnen vom Betriebsrat angemahnt wer-
den. Bei Elektrotechnik 2 geht es um Gesundheitsmanagement und Wieder-
eingliederung. Vereinbart wurde, im Rahmen eines betrieblichen Gesund-
heitsmanagements geeignete Praventionsmaffnahmen zu entwickeln und
ein betriebliches Wiedereingliederungsmanagement auszubauen. Nach der
Vereinbarung von Anlagenbau 1 ist ein Instrumentarium fir verinderte Be-
lastungssituationen zu entwickeln, und die bestehenden Gefahrdungsbeur-
teilungen sind anzupassen.
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Das Thema Fiibrung und Unternehmenskultur wird in der Vereinbarung
von Elektrotechnik 1 mit der Weiterentwicklung des Coachings fir Fiih-
rungskrifte verbunden. Hier sollen Themen wie Digitalisierung, agile Un-
ternehmenskultur oder Eigenverantwortung der Mitarbeiter eingefithrt
oder gestarkt werden; zugleich soll die Fuhrungskriftebeurteilung ausge-
baut werden. Die Starkung der Unternehmenskultur soll auch durch Wei-
terentwicklung der Sozialpartnerschaft im Betrieb erfolgen. Bei Elektrotech-
nik 3 soll ein neues Leitbild der ,Fithrung 4.0 entwickelt und mit neuen
Instrumenten wie Mitarbeitergesprichen, Befragungen oder Abteilungsbe-
sprechungen unterfiittert werden. Laut Vereinbarung von Metallverarber-
tung sollen ,alle Fihrungskrifte gezielt und auf Grundlage der Kultur und
Werte des Unternehmens auf die sich wandelnde Aufgabe vorbereitet und
im laufenden Prozess unterstiitzt werden.“ Zugleich soll ein gemeinsames
Leitbild und Werteverstindnis entwickelt werden.

Zum Datenschutz wird bei Elektrotechnik 2 vereinbart, die vorhandenen
Regelungen an neue Aufgaben der Digitalisierung anzupassen und in
einem ersten Schritt im Rahmen eines Audits einen Soll/Ist-Vergleich mit
externer Expertise vorzunechmen. In der Regelung von Automobilteile 3
wurde festgelegt, die Mitglieder des IT-Ausschusses hinsichtlich der Aus-
wirkungen von Digitalisierungsprojekten auf die Beschaftigten zu infor-
mieren; zudem wurde bestimmt, dass an den Sitzungen des Ausschusses
auch der/die Datenschutzbeauftragte teilzunehmen hat. Bei Anlagenbau 1
soll ein ,,Grundmodell zum Datenumgang entwickelt und eine Betriebs-
vereinbarung zum Thema ,unter Berticksichtigung der 4.0-Auswirkungen®
verhandelt werden.

Das Thema Arbeztszert findet sich ebenfalls in drei Vereinbarungen. Bei
Mobel wurde festgelegt, dass im Sinne alternsgerechten Arbeitens Mehrar-
beit zu vermeiden ist und dass das Unternehmen sich zur jahrlichen Analy-
se der tatsichlich vereinbarten Arbeitszeit verpflichtet, aus der eine detail-
lierte Personalbedarfsplanung abzuleiten ist. Im Fall von Elektrotechnik 2
wird die Anpassung der Arbeitszeitregeln zur Steigerung der Flexibilitat
und der Zeitsouveranitit als Ziel formuliert. Konkret werden dazu eine
Uberarbeitung des Gleitzeitrahmens und eine Verbesserung der Koharenz
von Produktionszeiten und Nachfrageschwankungen genannt; zum letz-
ten Punkt sollen die Pausenzeiten diskutiert werden. Auch bei Elektrotech-
nik 3 sollen unter der Uberschrift ,Atmende Fabrik“ die Arbeitszeitrege-
lungen angepasst werden. Es sollen flexiblere Arbeitszeitmodelle fir Ferti-
gung und Verwaltung entwickelt werden, und es wird eine Vereinbarung
zur Vereinbarkeit der Arbeit mit Familie und Pflege angestrebt.

Entgeltfragen sind nur in der Vereinbarung von Anlagenbau 1 enthal-
ten. Hier wird die Vorgabe formuliert, das betriebliche Entgeltsystem wei-
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ter zu entwickeln und die Aufgabenbeschreibung zu tberprifen und zu
tberarbeiten. Bei Elektrotechnik 3 ist schlie€lich noch der Punkt Kennzif-
fern als Handlungsfeld angefiihrt. Es wurde vereinbart, ein Kennzahlensys-
tem einzufiihren, das Transparenz und Steuerung verbessert und sich ,,an
den wirtschaftlichen Gegebenheiten® orientiert. In diesem Rahmen sollen
auch Kennziffern fiir die Handlungsfelder Fithrung und Arbeitszeiten ent-
wickelt werden.

Insgesamt sind die Regelungen zu den jeweiligen Handlungsfeldern in
den Zukunftsvereinbarungen eher vage gehalten; es finden sich nur weni-
ge konkrete materielle Normen, die mit Vorgaben verbunden sind. Die
Vorgaben, die es gibt, beziehen sich zumeist auf gemeinsam getragene
Handlungsverpflichtungen, bestimmte Prozesse zu den jeweiligen The-
men einzuleiten oder weitere Vereinbarungen zu treffen. Die Zukunftsver-
einbarungen enthalten damit weit mehr Handlungsmoglichkeiten als
Handlungsvorgaben und konkrete Standards; sie strukturieren zukiinftige
Handlungsfelder, legen aber noch nicht alle Normen dazu fest.

Damit kommt in den Vereinbarungen Prozessnormen ein weit hoherer
Stellenwert zu als materiellen Normen. Dies spiegelt sich auch darin wi-
der, dass viele dieser Prozesse in den Vereinbarungen noch weiter prazi-
siert werden. Die zentrale Vorgabe der Zukunftsvereinbarungen ist die
Einrichtung gemeinsamer Arbeitsgruppen ist. Bei Mobel ist eine solche Ar-
beitsgruppe als ,paritatisch aus Geschiftsleitung und Betriebsrat besetzte
Gruppe“ zum Handlungsfeld Qualifizierung und Weiterbildung vorgese-
hen. Thre Aufgaben bestehen darin, notwendige Qualifizierungsangebote
zu definieren, Qualifikationsbedarfe zu ermitteln, Mafnahmen zu kontrol-
lieren und ihre Nachhaltigkeit sicherzustellen. Bei Elektrotechnik 3 sollen
fir alle in der Vereinbarung aufgefihrten Handlungsfelder parititisch be-
setzte Arbeitsgruppen nach §28a BetrVG gegriindet werden, demzufolge
der Betriebsrat Aufgaben an Arbeitsgruppen abgeben kann, zu denen auch
Beschiftigte gehoren. Solche Arbeitsgruppen finden sich auch in anderen
Fallen. Bei Automobilterle 3 ist eine Arbeitsgruppe fiir das Handlungsfeld
Qualifizierung und Weiterbildung einzurichten, die parititisch aus Vertre-
tern der Geschaftsleitung und des Betriebsrats besetzt werden soll und de-
ren Aufgabe darin besteht, Qualifizierungsangebote zu entwickeln und
den Qualifizierungsbedarf zu definieren. Die Regelung der Arbeitsgruppe
zum Themenfeld Qualifizierung und Weiterbildung bei Automation ist de-
ckungsgleich.

Im Fall von Metallverarbeitung ist analog ein Steuerkreis vorgesehen, der
alle Themen begleitet und koordiniert. Der Steuerkreis ist ,,zu gleichen
Teilen® von Betriebsrat und Geschaftsleitung zu besetzen; bei Bedarf kon-
nen auch externe Partner und Vertreter der Tarifvertragsparteien hinzuge-
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zogen werden. Hauptaufgabe des Steuerkreises ist ,die Initiierung und
Steuerung der Verinderungsprozesse und -projekte. Die einzelnen Projek-
te werden tber Steckbriefe definiert und tiber deren Fortschritt im Steue-
rungskreis von den Projektleitern berichtet.“ Zusatzlich soll der Steuer-
kreis die rechtzeitige und umfassende Information und Kommunikation
im Unternechmen sicherstellen. Bei Anlagenbau 1 sollen die Prozesse durch
eine Arbeitsgruppe aus Mitgliedern der Arbeitsgeberseite und dem Be-
triebsratsausschuss zur Digitalisierung unterstiitzt werden. Im Fall von
Elektrotechnik 2 schlieflich soll eine gemeinsame Arbeitsgruppe zur Bear-
beitung des Themas Arbeitszeitflexibilisierung eingerichtet werden mit
dem Ziel, Vorschlage fiir neue Regelungen zu erarbeiten. Zudem wird in
der Regelung der ,enge Schulterschluss“ von Geschiftsleitung und Be-
triebsrat betont und an den einzelnen Punkten hervorgehoben, dass die
Bearbeitung der Themen gemeinsam durch die Betriebsparteien zu erfol-
gen hat. Andere und vereinzelt auftauchende Prozessvorgaben wie die
Durchfithrung von Arbeitszeitanalysen und Belastungsanalysen bei Mobel
oder die Mafsnahmen zur Gesundheitspravention bei Elektrotechnik 2 wur-
den oben bereits behandelt.

6.2 Umsetzung der Zukunfisvereinbarungen

Mit ihrer Orientierung an Prozessnormen und an der kooperativen Bear-
beitung der angefithrten Handlungsfelder haben die Zukunftsvereinbarun-
gen prozeduralen Charakter. Nicht die Festlegung von Standards, sondern
die Beteiligungsmoglichkeiten der Betriebsrite und Prozesswege zur Bear-
beitung der Themen stehen im Zentrum. Die damit beschriebene Haupt-
aufgabe der Betriebsrite bei der Umsetzung der Vereinbarungen liegt da-
her nicht in der Kontrolle und dem Monitoring von Standards, sondern
darin, die Themen aktiv zu bearbeiten und zusammen mit den Geschafts-
und Betriebsleitungen zu gestalten. Die Zukunftsvereinbarungen formu-
lieren einen Handlungsauftrag und eine Handlungsverpflichtung nicht
nur fir die Geschiftsleitungen, sondern auch fiir die Betriebsrite selbst.
Die Vereinbarungen kénnen daher nur dann praktische Wirksamkeit ent-
falten, wenn die Betriebsrate diesen Handlungsauftrag auch ernstnehmen.
Zudem ist davon auszugehen, dass die Unternehmensseite die Initiative
dazu nicht ergreifen wird; die Betriebsrite werden selbst dringen mussen,
dass die Prozesse auch angestoffen und entwickelt werden. Deshalb sind
diese Regelungen wert- und wirkungslos, wenn sie nach Abschluss im Ak-
tenschrank deponiert werden; sie miissen auf dem Tisch liegen und bear-
beitet werden.
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Daher lautet eine zentrale Frage mit Blick auf die Zukunftsvereinbarun-
gen, wie die Betriebsrite eigentlich mit dem Handlungsauftrag umgehen,
der darin formuliert wird. Was passiert nach Abschluss der Vereinbarun-
gen? Zur Beantwortung dieser Frage konnen auf der Grundlage dieser Un-
tersuchung keine systematischen Befunde ermittelt werden. Ausschlagge-
bend dafiir ist zum einen der Umstand, dass sich die Prozessbegleitung auf
die Durchfithrung der Workshops bezog und der Prozess ,,Arbeit 2020
mit dem Abschluss der Vereinbarungen in den Betrieben zunichst endete.
Zudem wurden in zwei Betrieben die Vereinbarungen erst nach Ende der
operativen Phase unseres Projekts abgeschlossen; hier liegen keine Infor-
mationen zur Umsetzung vor. Zu den anderen Fallen aber lassen sich im-
merhin einige Befunde aus den Interviews prasentieren. In einem Fall, M¢-
bel, konnten die Prozesse auch noch nach Abschluss der Zukunftsvereinba-
rung ein Stick begleitet werden.

Bei Mobel haben sich die Akteure, Betriebsrat, Beratung, IG Metall und
dann schlieBSlich auch die Geschaftsleitung, nach Abschluss der Zukunfts-
vereinbarung entschieden, den Prozess fortzusetzen und in die zweite Fi-
nanzierungsrunde des Projekts , Arbeit 2020“ wieder einzusteigen, diesmal
mit dem Ziel der aktiven Umsetzung der Zukunftsvereinbarung. Der Um-
setzungsprozess startete mit einem Strategietreffen, auf dem die konkreten
Ziele des weiteren Projektverlaufs festgelegt wurden. Im Zentrum der Um-
setzung stand dann die Ausschussarbeit. Dazu legte der Betriebsrat fest,
welche Mitglieder in welchen Arbeitskreis gehen sollten. Zudem wurde
die Idee entwickelt, neben dem in der Zukunftsvereinbarung festgelegten
Ausschuss zum Thema Qualifizierung auch weitere gemeinsame Ausschiis-
se zu den anderen beiden zentralen Themen der Vereinbarung, Kommuni-
kation und Transparenz sowie Arbeits- und Gesundheitsschutz, einzurich-
ten.

Den Anfang machte der Ausschuss zur Qualifizierung, der sich zunachst
tiber Fragen der Auditierung und des Qualifikationsbedarfs in der Produk-
tion Gedanken machte. Unter anderem wurde hier vereinbart, Gespriache
mit den Beschaftigten zu fihren, um ihre Motivation und ihre Wiinsche
zur Qualifizierung in Erfahrung zu bringen. Zudem wurde eine zweite Be-
fragung — nach einer ersten im Rahmen der Landkartenerstellung — in der
Verwaltung bei den Beschiftigten durchgefihrt, die bereits mit dem neu-
en IT-System arbeiten. Ihre Zufriedenheit mit Qualifizierung und Arbeits-
bedingungen war deutlich héher als in der ersten Befragung. Der gemein-
same Arbeitskreis zur Kommunikation und Transparenz diskutierte, wel-
che Botschaften zu Digitalisierung formuliert werden kénnen, welche The-
men sie betreffen und welche Kommunikationswege daftir genutzt werden
konnten. In der Arbeitsgruppe zu Arbeits- und Gesundheitsschutz schlief3-
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lich will der Betriebsrat das Thema Gefahrdungsbeurteilungen stirken und
auch psychische Beurteilungen durchfithren lassen. Als erster Schritt auf
dem Weg zu alternsgerechtem Arbeiten soll eine Altersstrukturanalyse
durchgefiihrt werden, und die Belastungsanalyse im Rahmen der Betriebs-
landkarte soll noch einmal aufgearbeitet werden. Ein weiteres wichtiges
Ziel besteht darin, die Arbeitszeitanalyse vorzunehmen und im Anschluss
daran mit einer Personalbedarfsanalyse zu starten. Bei Mdbel entfaltet die
Zukunftsvereinbarung damit eine hohe praktische Wirksamkeit; sie struk-
turiert die Aktivititen und Themenschwerpunkte des Betriebsrats wesent-
lich vor. Nicht von ungefihr hat der Betriebsrat in diesem Zusammenhang
auch alle vorher bestehenden Betriebsratsausschiisse mit Ausnahme des
Wirtschaftsausschusses aufgelost, um seine Kapazititen auf die neuen Ar-
beitsgruppen ausrichten zu konnen.

wJa, so und da hat sich ja gezeigt, dass weniger mebr ist. Also lieber dret, vier
Ausschiisse weniger und dafiir die, die da sind, gezielter und intensiver.“
(Betriebsrat, Mobel)

Ahnlich aktiv zeigt sich auch der Betriebsrat bei Metallverarbeitung. In der
Praxis des Managements digitaler Projekte hat sich eine enge Abstimmung
zwischen Betriebsrat und Personalleitung eingespielt.

»Das machen wir so ein bisschen zusammen. Das ist so ein Commitment
Jjetzt. Dann springen wir eigentlich betde rein. Halten so eine Art Workshop.
Stellen dem nochmal diese Dinge vor, die wir uns vorstellen unter Projekt-
management. Dinge, die reinspielen mit Beteiligung. Stellen diesen Steuer-
krets vor. Also viele sagen dann immer: Mensch ist ja toll, dass wir das jetzt
so machen wollen.* (Betriebsrat, Metallverarbeitung)

Der in der Zukunftsvereinbarung vorgesehene Steuerkreis fir die Projekte
bietet einen Ansatzpunkt fiir das Controlling und Monitoring. Dies gilt ge-
rade auch mit Blick auf externe Berater, die, sofern sie zu Projekten hinzu-
gezogen werden, sich im Steuerkreis vorstellen missen. Aber auch die Pro-
jektleiter sind angehalten, dort die Projekte zu prasentieren. Man hat sich
im Betrieb auf einen monatlichen Sitzungsturnus des Steuerkreises ver-
standigt.

Zudem strebte der Betriebsrat, wie auch bei Mdbel, eine Projektverlin-
gerung des Projekts ,Arbeit 2020“ an, in der die Beteiligungswerkzeuge,
die in der Zukunftsvereinbarung enthalten sind, entwickelt und angewen-
det werden sollen. Dieser Prozess und der Steuerkreis sollen parallel lau-
fen. Werte und Kultur sollen eines der Projekte bilden, die der Steuerkreis
begleitet. Dazu wurde der erste Schritt auf einer Betriebsversammlung be-
reits gemacht; der Betriebsrat hat dort eine Art ,,Ausschreibung® 6ffentlich
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gemacht, in der er ,Mitgestalter fiir Werte und Kultur® suchte. Dazu kén-
nen aus Sicht des Betriebsrats noch weitere Projekte hinzukommen; eines
davon konnte sich mit der Vertiefung der Vertrauensbeziehungen zwi-
schen Betriebsrat und Management beschiftigen.

Auch in einem dritten Fall, Automobilteile 3, sind die Betriebsrite nach
Abschluss der Zukunftsvereinbarung bereits aktiv geworden; und auch
hier soll der Prozess durch die Weiterfihrung von ,,Arbeit 2020“ noch ver-
tieft werden. Dies gilt vor allem fiir die gemeinsame Arbeitsgruppe, die in
der Vereinbarung als wichtiges Prozessinstrument festgeschrieben worden
war. Die Gruppe ist noch nicht gestartet, weil es einen Wechsel im Perso-
nalvorstand gab. Der Start der Arbeitsgruppe soll mit der Fortsetzung des
Arbeit 2020 Projekts verbunden werden; im Projekt sollen Themen, Kon-
zepte und Initiativen fiir die Arbeitsgruppe entwickelt werden. Die ersten
Signale der Geschiftsleitung dazu waren nicht ablehnend, es wurde nur
darauf verwiesen, dass die neue Personalchefin dartiber mitentscheiden
soll. Die Beteiligung des Betriebsrats an den Projekten ist hingegen bereits
angelaufen. Der Betriebsrat hat Zugang zum Projektordner auf den Unter-
nehmenslaufwerken bekommen und damit Zugriff auf alle Informatio-
nen, die es im Unternehmen zu den Projekten gibt.

Am Beispiel eines Projekts zum Schichtsystem zeigt sich, wie das Ver-
fahren laufen kann: Der Betriebsrat benennt aus seinen Reihen zustindige
Bearbeiter, die dann die Beschaftigten als Experten und Betroffene durch
Befragungen einbeziechen. Die Geschiftsleitung hat den Betriebsrat aus-
dricklich damit beauftragt, die Experten zu identifizieren, weil er sich vor
Ort viel besser auskennt. Ahnlich war das Verfahren im Fall eines Projekts
zu Mobilarbeitsplitzen und dem Arbeiten mit Handy und Smartphone.
Auch hier hat der Betriebsrat aus den eigenen Reihen Verantwortliche be-
nannt, die sich um das Projekt kiimmern und bei allen Diskussionen dabei
sind. Wahrend der Betriebsrat frither zumeist erst spat in Projektphasen
eingeschaltet wurde, auch wenn die Projekte thematisch der Mitbestim-
mung unterlagen, ist er jetzt schon bei den Anldufen der Projekte dabei.
Dadurch hat er deutlich mehr zu tun als in der alten Welt.

»Und jetzt ist es so, dass wir auch bei solchen Projekten von vorneberein mit
Betriebsriten teilnehmen. Wir nebmen auch an solchen Projekttagen teil,
konnen mitdiskutieren. [...] HeifSt, da kommt natiirlich auch eine Menge
Arbeit auf uns zu.“ (Betriebsrat Automobulteile 3)

Deshalb arbeitet der Betriebsrat zur Arbeitserleichterung mit Priorisierun-
gen und unterscheidet die Projekte nach thematischer Bedeutung und
Dringlichkeit sowie nach den eigenen Einflussmdglichkeiten.
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Deutlich weniger Aktivitat haben die Betriebsrate in den Fallen Elektro-
technik 3 und Automationstechnik entfaltet. Bei Elektrotechnik 3 konnten die
in der Zukunftsvereinbarung festgelegten Prozesse zum Zeitpunkt des In-
terviews noch nicht richtig gestartet werden. Verantwortlich dafir ist aus
Sicht des Betriebsrats der Umstand, dass er derzeit mit aufwandigen ande-
ren Dingen beschiftigt ist, vor allem einem Projekt zur Einfithrung der
Lean Production im Betrieb. Fir die Umsetzung der Zukunftsvereinba-
rung ist er auf weitere Unterstitzung aus dem Projekt ,Arbeit 2020“ ange-
wiesen, ohne die er es nach eigener Einschitzung nicht schaffen wiirde.

» Wird nochmal finanziert. Da sind wir auch dankbar fiir. Also Betriebsrite
brauchen schon Hilfe von auflen. Diesen Job kann man ja nicht lernen. Es
gibt ja keinen Lebrberuf Betriebsrat.“ (Betriebsrat 1, Elektrotechnik 3)

Bei Automationstechnik schlieflich stand das Thema Qualifizierung fir die
Betriebsrite eindeutig im Vordergrund. Hier konnten die Betriebsrite an
eine bestehende Weiterbildungseinrichtung des Unternehmens ankniip-
fen, die ,Academy®. Als erste und bislang einzige Mainahme im Gefolge
der Zukunftsvereinbarung hat der Betriebsrat veranlasst, dass in der ,Aca-
demy*“ ein neuer Kurs angeboten wird, der die Probleme mit dem ERP-
System aufgreift. Allerdings war der Effekt ziemlich tGberschaubar; nur
ganze vier Beschiftigte haben an dem Kurs auch teilgenommen. Selbstkri-
tisch reflektieren, die Betriebsrite, dass sie das Qualifizierungsangebot aus
heutiger Sicht anders haitten organisieren miissen, namlich in Form be-
reichsbezogener Veranstaltungen im Betrieb und nicht als freiwillige Zu-
satzveranstaltung auferhalb des Betriebs, und auflerdem als beteiligungs-
orientierten Prozess, nicht als gegebenes Lehrmodul. Ansonsten hat der
Betriebsrat die in der Zukunftsvereinbarung angegeben Erweiterungen sei-
nes Handlungsrepertoires kaum genutzt. Allein bei den halbjahrlichen Be-
ratungen uber das Qualifizierungs- und Schulungsangebot der ,Academy*
ist er mit dabei. Alles Weitere ist aus seiner Sicht auch ein Zeit- und Res-
sourcenproblem.

wAlso wir kdnnen es umsetzen, wir haben es ja schwarz auf weifs, nur da
sind wir wieder beim Thema Zeit. Wir sind jetzt schon froh soweit, dass wir
uns zumindest mal alle balbe Jahre zusammensetzen, wenn dieses Pro-
gramm neu aufgestellt wird fiir die ,Academy®. Und das liegt dann auch
zum grofien Teil mit an uns, wie wir da weiter mit leben.“ (Betriebsrat 1,
Automationstechnik)

Der Umgang der Betriebsrite mit den Zukunftsvereinbarungen ist sehr
unterschiedlich. Es finden sich sowohl Falle, in denen die Zukunftsverein-
barungen zur Erschliefung neuer Themen und Handlungsfelder und, wie
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bei Mobel und auch bei Metallverarbeitung, sogar zu einer grundsatzlichen
Neustrukturierung der Betriebsratsarbeit genutzt wurden. Doch es gibt
auch die Fille, in denen der Handlungsauftrag der Zukunftsvereinbarung
zumindest bislang nicht umgesetzt wurde oder werden konnte. Diese Vari-
anz zeigt, dass Zukunftsvereinbarungen auf der einen und die Aktivierung
der Betriebsrite auf der anderen Seite nicht gleichzusetzen sind. Betriebsri-
te werden nicht deshalb automatisch aktiver, weil es eine Zukunftsverein-
barung gibt; und sie kdnnen durchaus durch das Projekt auch aktiviert
worden sein, ohne dass es zu einer Zukunftsvereinbarung kam. Maschinen-
bau 1 und Automobilteile 2 sind dafiir Beispiele; im ersten Fall haben die
Betriebsrite nach dem Projekt ,Arbeit 2020“ noch Inhalte in einer Be-
triebsvereinbarung im Konflikt erstreiten konnen, die sie im Projekt er-
lernt hatten, im anderen Fall sind die Betriebsrate aktiv und beteiligungs-
orientiert gegen die SchlieSung der Produktion am Standort vorgegangen.

Diese Fille zeigen, dass sich der Erfolg des Projekts ,Arbeit 2020“ nicht
am Abschluss von Zukunftsvereinbarungen allein bemisst oder bemessen
sollte. Mit Blick auf die Handlungs- und Gestaltungsfahigkeit der Betriebs-
rite im Handlungsfeld Digitalisierung und — wie die Beispiele zeigen auch
dariiber hinaus — sind die Aktivierung der Betriebsrite, die Erschliefung
neuer Themen und das Erlernen neuer Mitbestimmungspraktiken eigen-
standige Erfolgskriterien. Zukunftsvereinbarungen liefern dafir wiederum
einen guten Handlungsrahmen, weil sie Handlungsnormen definieren, die
die Betriebsrite als Handlungsressourcen nutzen kénnen.

7 Schlussfolgerungen

Was lasst sich aus dem gewerkschaftlichen Projekt ,Arbeit 2020“ fir die
Perspektiven der Mitbestimmung der Betriebsrate und der Chancen einer
betrieblichen Regulierung digitaler Arbeitswelten lernen? Welche Schluss-
folgerungen lassen sich aus den Erfahrungen dieses Projekts ziehen? Die
Antworten auf diese Fragen lassen sich in fiinf Punkten biindeln.

Erstens bestitigen die Ergebnisse den Befund eines fragmentierten und
parzellierten Charakters der ,Industrie 4.0“. Die Digitalisierung kommt in
den Produktionsbranchen nicht in einem grofen Wurf; weder revolutio-
niert sie die Produktionstechnologien, noch wirke sie disruptiv auf beste-
hende technologische oder organisatorische Entwicklungsmuster. Ihr Ein-
gang in die Produktionsbereiche erfolgt inkrementell, durch Erneuerung
einzelner Maschinen oder durch Aufristung von Maschinen mit neuer
Steuerungssoftware. Deshalb ist die ,Industrie 4.0 in ihren Anfingen
schwer sichtbar und identifizierbar. Dies ist am ehesten noch dort der Fall,
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wo Apps und Tablets, Datenbrillen oder andere visuell wahrnehmbare Ins-
trumente eingesetzt werden. Ansonsten beginnt die Digitalisierung in den
Betrieben zumeist an Stellen, an denen ihre Sichtbarkeit niedrig ist, nim-
lich bei der Einfithrung neuer Software und neuer Steuerungssysteme.
Diesen Weg haben viele Betriebe inzwischen beschritten. Aber auch dieser
Weg besteht aus vielen Einzelprojekten, die in unterschiedlichen Abteilun-
gen der Betriebe angesiedelt sind, die unterschiedlich weit fortgeschritten
sind und die auch nicht immer zentral koordiniert werden, so dass es auch
kein zentralisiertes und abrufbares Wissen dariiber in den Organisationen
gibt.

Zudem wird zweitens auch das unscharfe Bild der Folgewirkungen fir
Beschiftigung und Arbeit bekriftigt. Negative Beschiftigungsszenarien ha-
ben sich im Untersuchungssample bislang nicht bewahrheitet; dennoch
zahlt die Beschaftigungssicherung nach wie vor zu den zentralen arbeitspo-
litischen Themen der Betriebsrite im Projekt ,,Arbeit 2020, mehr und
mehr verstirkt durch die Herausforderungen der sozial-6kologischen
Transformation und der aktuellen Corona-Pandemie. Auch die Qualifika-
tions- und Kompetenzanforderungen der Beschaftigten haben eher zu- als
abgenommen; zugleich wurde im Projekt ,,Arbeit 2020“ ein deutliches De-
fizit der Qualifizierungsanstrengungen der Unternehmen aufgedeckt.
Schlieflich zeigen die Befunde eine deutliche Verschlechterung der Ar-
beitsbedingungen auf. Dies kann zum einen mit dem Anstieg des Digitali-
sierungs- und Automatisierungsniveaus zu tun haben; die Nutzung neuer
Programme ohne entsprechende Qualifizierung, Mehrarbeit durch unsau-
bere Schnittstellen zwischen Programmen oder nicht richtig laufende
technologische Prozesse, moglicherweise eine neue Komplexitit von Pro-
grammen, aber auch die Entgrenzung von Kommunikation und Erreich-
barkeit waren dafiir Beispiele. Zugleich aber werden die Arbeitsbedingun-
gen auch durch knappe Personaldecken, starken Kosten- und Budgetdruck
und haufige Mehrarbeit negativ beeinflusst.

Vor diesem Hintergrund haben sich drittens die Instrumente und Pro-
zesse des Projekts ,Arbeit 2020 als Gberaus wirkungsvoll erwiesen, das
Wissen der Betriebsrite und damit ihre Handlungsfahigkeit zu erhdhen.
Durch die Erarbeitung der Landkarten ist es gelungen, einen Uberblick
tber die Digitalisierungsprozesse in ihren Betrieben zu erarbeiten und die
damit verbundenen arbeitspolitischen Herausforderungen zu identifizie-
ren. Dabei war die Beteiligung der Beschiftigten eine zentrale Ressource;
denn auf diese Weise konnte die Expertise der Beschaftigten eingeholt und
zugleich Transparenz tGber das Projekt geschaffen wurde. Diese Expertise
ermoglichte den Betriebsriten einen Kompetenz- und Wissensgewinn mit
Blick auf die zumeist dezentralen und fragmentierten Entwicklungsprozes-
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se der Digitalisierung. Und damit verbesserte sich schlielich — zumindest
potenziell — ihre Position gegeniiber den Geschaftsleitungen; die Landkar-
ten schufen eine neue Machtressource, die Betriebsrate in Verhandlungen
einsetzen konnten, wenn auch freilich Verhandlungserfolge damit nicht
vorgezeichnet waren.

Denn viertens zeigt sich, dass Verhandlungen zu betrieblichen Vereinba-
rungen keine Selbstldufer sind. Personalwechsel im Management und vor
allem ein ,distributive (und concession) bargaining” um Beschiftigungsab-
bau oder Tarifabweichungen gefahrden als intervenierende Entwicklungen
diesen Prozess. Kooperative Austauschbeziehungen — zumindest in Form
einer Zusage der Unternchmensleitungen — sind eine wichtige Vorbedin-
gung dafir, aber sie garantieren nicht den reibungslosen Verlauf des Pro-
jekts. Allerdings sind zugleich Vereinbarungen nicht der einzige Erfolgsin-
dikator fir die Aktivierung der Betriebsrite; die Stirkung ihrer Hand-
lungsfahigkeit durch Kompetenz und Legitimationsgewinne sind ein Wert
an sich, auch dann, wenn es nicht zu Zukunftsvereinbarungen kommt.
Die Vereinbarungen selbst sind, passend zum Charakter der aktuellen Di-
gitalisierungsprozesse, prozedural angelegt. Sie formulieren Handlungs-
und Beteiligungschancen — oder strenger formuliert auch: Handlungsauf-
trage — fiir die Betriebsrite, die in manchen der Falle auch bereits in der
praktischen Umsetzung sind. Zentrale Bedingung fiir eine aktive Umset-
zung ist die strategische Ausrichtung der Betriebsrite an den arbeitspoliti-
schen Themen und Zielen, die im Projekt erarbeitet wurden. Dies voraus-
gesetzt, eroffnen die Zukunftsvereinbarungen Moglichkeiten, nicht nur
die Auswirkungen digitaler Technologien zu beeinflussen, sondern in den
digitalen Projekten auch ihre Einfihrung — und damit die Produktivkraft-
entwicklung — mitzugestalten.

Diese strategische Ausrichtung schliefSlich ist gerade fiir die Betriebsrate
aus den im Projekt ,Arbeit 2020“ stark vertretenen KMU mit ihren zu-
meist weniger professionalisierten Arbeitsstrukturen wichtig. In diesem
weiten Gelinde der Mitbestimmung diirfte, mehr noch als bei den ressour-
censtarken Betriebsraten der Groflbetriebe und -unternehmen, die Verbes-
serung der Handlungsfahigkeit vor allem von gewerkschaftlichen Impul-
sen abhingen. Deshalb sind, finftens, gewerkschaftliche Aktivierungspro-
jekte fir die Entwicklung der Arbeitsregulierung unter den Vorzeichen
der Digitalisierung wichtiger denn je. Dies erfordert neue Formen der ge-
werkschaftlichen Betriebspolitik: nicht nur auf Nachfrage die Betriebsrite
reaktiv zu unterstitzen, sondern die Betriebsrate aktiv auf neue Themen
zu orientieren und ihnen neue Handlungsinstrumente an die Hand zu ge-
ben. Dies wiederum zeigt, dass der duale Charakter der deutschen Arbeits-
beziehungen, das Zusammenspiel von Betriebsriten und Gewerkschaften
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im Betrieb, zur Bewiltigung der aktuellen Herausforderungen und Um-
briche und als Grundlage einer Revitalisierung der Interessenvertretungen
immer wichtiger wird. Fir die Gewerkschaften ist dies mit zwei zentralen
Fragen verbunden, die in der Zukunft immer dringender werden dirften:
zum einen die Frage der Verbreitung aktivierender Projekte in der Flache,
also der Einbeziehung moglichst vieler Betriebe mit moglichst grofen Aus-
strahlungseffekten; und zum anderen die Frage der Ressourcen, die in die-
se neuen Ansitze der Betriebspolitik investiert werden sollen und kénnen.

8 Literatur

Abel, J. (2018). Kompetenzentwicklungsbedarf fiir die digitale Arbeitswelt. FGW-Studie
Digitalisierung von Arbeit. Disseldorf: FGW.

Ahlers, E. (2018a). Forderungen der Betriebsrite an die Arbeitswelt 4.0. WSI-Policy
Brief Nr. 20. Diisseldorf: Hans-Bockler-Stiftung.

Ahlers, E. (2018b). Die Digitalisierung der Arbeit. Verbreitung und Einschitzung der
Betriebsrite. WSI-Report Nr. 40. Dusseldorf: Hans-Bockler-Stiftung.

Arbeitskreis Industrie 4.0 (2012). Umsetzungsempfehlungen fiir das Zukunfisprojekt In-
dustrie 4.0. Berlin.

Artus, L., Kraetsch, C., & Rébenack, S. (2016). Betriebsratsgriindungen. Typische
Phasen, Varianten und Probleme. WSI-Mitterlungen, 69(3), 183-191.

Bahnmiiller, R. & Salm, R. (Hrsg.) (1996). Intelligenter, nicht hérter arbeiten? Grup-
penarbeit und betriebliche Gestaltungspolitik. Hamburg: VSA.

Baumann, H., Mierich, S., & Maschke, M. (2018). Betriebsvereinbarungen 2017 —
Verbreitung und (Trend-)Themen. WSI-Mitterlungen, 71(4), 317-325.

Behrens, M., & Kadtler, J. (2008). Betriebliche Restrukturierung und Partizipation.
Wie viel Teilhabe erlauben unterschiedliche Rationalisierungsansatze? Industriel-
le Beziehungen, 15(1), 76-100.

Bitkom (2018). Industrie 4.0. Wo steht Deutschland? Verfugbar unter: https:/www
.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Indus
trie-40-Praesentation-neu.pdf[23.10.2020].

Bonin, H., Gregory, T., & Zierahn, U. (2015). Ubertragung der Studie von Frey/Osbor-
ne (2013) auf Deutschland. Kurzexpertise 57. Mannheim: Zentrum fir Europai-
sche Wirtschaftsforschung (ZEW).

Brynjolfsson, E., & McAftee, A. (2016). The Second Machine Age. Work, Progress and
Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New York: Norton.

Bundesministerium fiir Arbeit und Soziales, Abteilung Grundsatzfragen des Sozial-
staats, der Arbeitswelt und der sozialen Marktwirtschaft (BMAS) (Hrsg.) (2017).
Weibuch Arbeiten 4.0. Berlin: BMAS. Verfiigbar unter: https://www.bmas.de/S
haredDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=pub
licationFile [22.03.2019].

138

https://dol.org/10.5771/9783748923048-109 - am 21.01.2026, 04:24:04. https:/www.Inlibra.com/de/agh - Opan Access -


https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Industrie-40-Praesentation-neu.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Industrie-40-Praesentation-neu.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Industrie-40-Praesentation-neu.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile
https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Industrie-40-Praesentation-neu.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Industrie-40-Praesentation-neu.pdf
https://www.bitkom.org/sites/default/files/file/import/180423-Bitkom-Pressekonferenz-Industrie-40-Praesentation-neu.pdf
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Publikationen/a883-weissbuch.pdf?__blob=publicationFile

LArbeit 2020 — neue Ansatzpunkte der kollektiven Regulierung der Digitalisierung

Dengler, K., & Matthes, B. (2015). Folgen der Digitalisierung fiir die Arbeitswelt. In
kaum einem Beruf ist der Mensch vollstindig ersetzbar. IAB-Kurzbericht 24/2015.
Nirnberg: IAB.

Ellguth, P., & Kohaut, S. (2018). Tarifbindung und betriebliche Interessenvertre-
tung. Ergebnisse aus dem IAB-Betriebspanel 2017. WSI-Mitteilungen, 71(4), 299
306.

Ellguth, P., & Trinczek, R. (2016). Erosion der betrieblichen Mitbestimmung —
welche Rolle spielt der Strukturwandel? WSI-Mitterlungen, 69(3), 172-182.

Frey, C. B., & Osborne, M. A. (2013). The future of employment: How suscetible are
jobs to computerisation? Working Paper. Oxford: University of Oxford.

Haipeter, T. (2019a). Interessenvertretung bei VW. Neue Konturen einer strategischen
Mitbestimmung. Hamburg: VSA.

Haipeter, T. (2019b). Interessenvertretung in der Industrie 4.0. Das gewerkschaftliche
Projekt Arbeit 2020. Baden-Baden: Nomos.

Haipeter, T., Brettschneider, A., Bromberg, T., & Lehndorff, S. (2011). Riickenwind
fiir die Betriebsrdte: Eine Analyse betrieblicher Modernisierungskampagnen in der Me-
tall- und Elektroindustrie. Berlin: edition sigma.

Haipeter, T., Korfliir, I., & Schilling, G. (2018). Neue Koordinaten fir eine proakti-
ve Betriebspolitik. Erfahrungen aus dem Gewerkschaftsprojekt ,,Arbeit 2020 in
NRW*. WSI-Mitteilungen, 71(3), 219-226.

Hirsch-Kreinsen, H. (2014). Wandel von Produktionsarbeit — Industrie 4.0. Soziologi-
sches Arbeitspapier 38. Dortmund: TU Dortmund.

Hirsch-Kreinsen, H. (2015). Digitalisierung von Arbeit: Folgen, Grenze und Perspekti-
ven. Soziologisches Arbeitspapier 43. Dortmund: TU Dortmund.

Hirsch-Kreinsen, H. (2018). Arbeit 4.0: Pfadabhingigkeit statt Disruption. Soziologi-
sches Arbeitspapier 52. Dortmund: TU Dortmund.

Howaldyt, J., Kopp, R. & Schultze, J. (2018). Zuriick in die die Zukunft? Ein kriti-
scher Blick auf die Diskussion zur Industrie 4.0. In H. Hirsch-Kreinsen, P. Itter-
mann & J. Niehaus (Hrsg.), Digitalisierung industrieller Arbeit. Die Vision Industrie
4.0 und ihre sozialen Herausforderungen (S. 347-364). Baden-Baden: Nomos.

IG Metall (2019). Transformationsatlas: Wesentliche Ergebnisse. Unveroftentlicht.

IG Metall (2017). Industrie 4.0 im Betrieb gestalten. Das Projekt ,Arbeit 2020 in
NRW*. Dusseldorf: IG Metall.

Kagermann, H. (2014). Chancen von Industrie 4.0 nutzen. In T. Bauernhansl, M.
ten Hompel & B. Vogel-Heuser (Hrsg.), Industrie 4.0 in Produktion, Automatise-
rung und Logistik. Anwendung, Technologien, Migration (S. 603-614), Wiesbaden:
Springer.

Kotthoff, H. (1995). Betriebsrite und betriebliche Reorganisation. Zur Modernisie-
rung eines ,alten Hasen'. Arbeit, 4(4), 425-447.

Kotthoff, H. (1994). Betriebsrite und Biirgerstatus. Wandel und Kontinuitit der Mitbe-
stimmung. Minchen und Mering: Rainer Hampp Verlag.

Kotthoff, H., & Reindl, J. (1990). Die soziale Welt kleiner Betriebe. Wirtschaften, Ar-
beit und Leben im mittelstindischen Industriebetrieb. Gottingen.

139

https://dol.org/10.5771/9783748923048-109 - am 21.01.2026, 04:24:04, htps://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - [ Kxmm


https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Thomas Haipeter

Kuhlmann, M., Sperling, H.-J. & Balzert, S. (2004). Konzepte innovativer Arbeitspoli-
ttk. Good-Practice-Beispiele aus dem Maschinenbau, der Automobil-, Elektro- und
Chemischen Industrie. Berlin: edition sigma.

Maschke, M., Mierich, S., & Werner, N. (2018). Arbeiten 4.0. Diskurs und Praxis in
Betriebsvereinbarungen — Tedl II. Mitbestimmungsreport Nr. 41. Diisseldorf: Hans-
Bockler-Stiftung.

Matuschek, I., & Kleemann, F. (2018). Was man nicht kennt, kann man nicht re-
geln. Betriebsvereinbarungen als Instrument der arbeitspolitischen Regulierung
von Industrie 4.0 und Digitalisierung. WSI-Mittetlungen, 71(3), 227-234.

Meyer, A. (2017). Die Internationalisierung von kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) und ihre Folgen fiir die betriebliche Sozialordnung. Industrielle Be-
ziehungen, 24(3), 347-371.

Maller-Jentsch, W. (1995). Auf dem Priifstand: Das deutsche Modell der industriel-
len Beziehungen. Industrielle Beziehungen, 2(1), 11-24.

Nettelstroth, W., & Schilling, G. (2017). Mitbestimmung 4.0. Die digitale Arbeit
menschenwirdig gestalten. In G.W. Maier, G. Engels & E. Steffen (Hrsg.),
Handbuch Gestaltung digitaler und vernetzter Arbeitswelten (S.1-23). Heidelberg:
Springer.

Pfeiffer, S. (2015). Warum reden wir eigentlich iber Industrie 4.0? Auf dem Weg
zum digitalen Despotismus. Mittelweg 36, 24(6), 14-36.

Rehder, B. (2006). Legitimitatsdefizite des Co-Managements. Betriebliche Bindnis-
se fiir Arbeit als Konfliktfeld zwischen Arbeitnehmern und betrieblicher Interes-
senvertretung. Zeitschrift fiir Soziologie, 35(3), 227-242

Schmidt, R., & Trinczek, R. (1999). Der Betriebsrat als Akteur der industriellen Be-
ziehungen. In W. Miller-Jentsch (Hrsg.), Konfliktpartnerschaft. Akteure und Insti-
tutionen der Industriellen Beziehungen (S.103-128). Miinchen und Mering: Rai-
ner Hampp Verlag.

Schwemmle, M., & Wedde, P. (2018). Alles unter Kontrolle? Arbeitspolitik und Ar-
beitsrecht in digitalen Zeiten. Bonn: Friedrich-Ebert-Stiftung. Verfiigbar unter.
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/14087.pdf [21.03.2019].

Spath, D. (Hrsg.) (2013). Produktionsarbeit der Zukunft — Industrie 4.0. Stuttgart:
Fraunhofer Verlag.

Thinken, O. (2018). Bewegung im Betrieb. Organizing-Projekte und die Revitali-
sierung der industriellen Beziehungen. Industrielle Beziehungen, 25(2), 231-251.

Urban, H.-J. (2016). Arbeiten in der Wirtschaft 4.0. Uber kapitalistische Rationali-
sierung und digitale Humanisierung. In L. Schroder & H-J. Urban (Hrsg.), Gute
Arbeit. Digitale Arbeitswelt — Trends und Anforderungen (S.21-45). Frankfurt:
Bund Verlag.

Walton, R. E., & McKersie, R. E. (1991). A Behavioral Theory of Labor Negotiations.
An Analysis of Social Interaction Systems. (Reprint von 1965), Ithaca.

Weber, E., & Zika, G. (2016). Industrie 4.0 und die Folgen fiir Arbeitsmarkt und Wirt-
schaft, Aktueller Bericht 16/2015. Niirnberg: IAB.

140

https://dol.org/10.5771/9783748923048-109 - am 21.01.2026, 04:24:04. https:/www.Inlibra.com/de/agh - Opan Access -


http://library.fes.de/pdf-files/wiso/14087.pdf
https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
http://library.fes.de/pdf-files/wiso/14087.pdf

LArbeit 2020 — neue Ansatzpunkte der kollektiven Regulierung der Digitalisierung

Zika, G., Helmrich, R., Maier, T., Weber, E., & Wolter M.1. (2018). Arbeitsmarktef-
fekte der Digitalisierung bis 2035 — Regionale Branchenstruktur spielt eine wichtige
Rolle. IAB-Kurzbericht 09/2018. Nirnberg: IAB.

141

https://dol.org/10.5771/9783748923048-109 - am 21.01.2026, 04:24:04, htps://wwwinlibra.com/de/agb - Open Access - [ Kxmm


https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

https://dol.org/10.5771/9783748923046-109 - am 21.01.;

4. https://www.nlibra.com/de/agb - Open Access - [ IR


https://doi.org/10.5771/9783748923046-109
https://www.inlibra.com/de/agb
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

	1 Einleitung: Digitalisierung als Herausforderung für Mitbestimmung und Arbeitsregulierung.
	2 Digitalisierung und Betriebsvereinbarungen
	3 Entwicklung der Mitbestimmung und Aktivierung der Betriebsräte
	4 Methodische Grundlagen
	5 Das Projekt „Arbeit 2020“: Prozesse und Themen
	5.1 Landkarten der Digitalisierung und Beteiligung
	5.2 Arbeitspolitische Themenfelder
	5.3 Verhandlungen

	6 Betriebliche Vereinbarungen
	6.1 Inhalte der Zukunftsvereinbarungen
	6.2 Umsetzung der Zukunftsvereinbarungen

	7 Schlussfolgerungen

